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Vernissage von Carmen Oberst

Außergewöhnliche Kunstwerke und private Einblicke in Familien-
alben aus den 50er-Jahren hielten auf bemerkenswerte Weise 
Einzug in die Malscher Rathaus-Galerie. Die vielseitig talentierte 
Künstlerin (Fotografin, Autorin, Malerin und vieles mehr) wohnt 
seit ihrer Jugend in Hamburg. Wie also kommt diese Ausstellung 
nach Malsch? 
Mutter Mathilde (geb. in Bruchsal) überlebte 1945 den Bomben-
hagel, als sie durch den Schlossgarten lief. Vater Werner (geb. 
in Unteröwisheim/Kraichgau) kam als Spätheimkehrer nach 10 
Jahren aus Krieg und russischer Gefangenschaft. Carmen Oberst 
wurde 1954 in Bruchsal geboren und lebte mit den Eltern ein Jahr 
später in Karlsruhe, wo sie aufwuchs und zur Schule ging. 1979 
zog sie nach Hamburg und fand dort Möglichkeiten, ihre künst-
lerischen Talente weiter zu bilden. 
Nach dem Tod von Werner Oberst blieb Mathilde Oberst 30 Jahre 
allein in der vertrauten und geliebten Wohnung in Knielingen. Häu-
fige Besuche und längere Aufenthalte ihrer Tochter Carmen sowie 
Pflegedienst SAM wirkten ihrer Einsamkeit entgegen. Im August 
2023 kam sie in die Senioren-Residenz Malsch. Vom Zuhause 
blieben ihr ein Sessel, die selbst gestickte Tischdecke und Kissen. 
Zum Trost gestaltete Carmen Oberst für sie eine 24-seitige Bro-
schüre voller Erinnerungen an schöne Zeiten der Familie. Der 
Umschlag zeigt die am Tag der Hochzeit entstandenen Schwarz-
Weiß-Porträts der Eltern auf besagter Tischdecke und innen deren 
handschriftliche Einträge ins Poesiealbum ihrer Tochter, die das 
Herz des Lesenden zutiefst berühren. Broschüren und andere 
interessante Druckerzeugnisse befinden sich im Foyer kostenlos 
zur Mitnahme. 
Weihnachten 2023 überreichte Mathilde Oberst ein Exemplar an 
Markus Bechler, der daraufhin ein Foto per WhatsApp an Carmen 
Oberst sandte. Sie freute sich und fragte, wer er denn sei?? Als 
sie erfuhr, dass er der Bürgermeister von Malsch ist, fragte sie 

sogleich, ob sie in seinem Rathaus ausstellen dürfe und wurde 
freundlich auf den Kunstkreis hingewiesen, zu dem sie erfolgreich 
Kontakt aufnahm. Am 27. Dezember 2024 starb ihre Mutter. Mit 
Hilfe von Dennis Kleinbub und Vernissage am Freitag, dem 2. 
Mai 2025 wurde die Ausstellung realisiert. Sie ist eine Hommage 
an Mathilde & Werner Oberst sowie an alle, die im Pflegedienst 
tätig sind. Auf dem Titelbild oben in der Mitte sind Mutter Mathilde 
und Tochter Carmen verewigt. 
Die sehr umfangreiche Eröffnungsrede von Carmen Oberst unter-
strich ihre Neigung, alles zu einem Bühnenstück zu machen, zu 
dem sie Anwesende als Akteure begrüßte. Markus Bechler sah 
bei seiner kurz gefassten Ansprache die Hälfte als bereits vor-
weggenommen und ließ seinen Begrüßungsworten Erklärungen 
zu den ausgestellten Werken folgen. Er dankte Dennis Kleinbub 
für die Organisation und wünschte allen einen schönen und inspi-
rierenden Abend. Im Anschluss sprach Doris Buhlinger über den 
Werdegang der Künstlerin, die so viele Kunstarten in selbst errich-
tetem Netzwerk vereinigt. Ihre Freundschaft entstand bei der 
ersten von vielen Ausstellungen im Schloss Bruchsal. Damals 
hatte sie einige Kartons mit Dingen aus der Wohnung ihrer Mutter 
dazugestellt und mit „Vergangenheit zu verschenken“ deklariert. 
Doris Buhlinger, die als Mitarbeiterin des Städtischen Museums 
auch Schlossführungen macht, beeindruckt der tiefe Sinn, der in 
jedem ihrer Werke steckt. Einige Collagen, mit passenden Schrift-
stücken hinterlegt, drücken Vergangenheitsbewältigung aus. 

Carmen Oberst dankte ihr mit herzlicher Umarmung und bat Den-
nis Kleinbub zu sich. Sie lobte den vom CulturClub betreuten 
öffentlichen Bücherschrank. Dennis Kleinbub bemängelte, dass 
oftmals große Mengen Bücher so hineingestellt werden, dass der 
Zugang unmöglich ist und machte auf die Kreationen aufmerksam, 
die Carmen Oberst in monatelanger Arbeit aus alten Büchern her-
stellt. Manche wurden in Seidenmalfarbe getunkt und beim Beginn, 
die Seiten kunstvoll zu falten, weiß sie selbst noch nicht, was sich 
am Ende daraus ergibt. Einige sind in Glasvitrinen im Rathaus zu 
sehen.                Ta. 
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Ärztlicher Bereitschafts-
dienst (ÄBD) 
- nur in dringenden Fällen - 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Mo bis Fr von 19 Uhr bis zum Folgetag 8 Uhr, 
an Sa und So sowie an den gesetzlichen Fei-
ertagen ganztags bis um 8 Uhr des folgenden 
Tages. Zu erfragen über die Rettungsleitstelle 
unter 116117. 
Neue Möglichkeit für hör- und sprachbe-
hinderte Menschen: Nothilfe-SMS als 
Ergänzung zum Notfall-FAX 
Für Baden-Württ. bei Notfällen: die Polizei per 
SMS an die 01522 1807110 sowie die Feuer-
wehr und der Rettungsdienst in Abhängigkeit 
des persönl. Netzbetreibers per SMS an die 
99 0711 50667112 (Telekom + Vodafone), 329 
0711 50667112 (Telefonica/O2) bzw. E-Plus 
1551  0711 50 667112. 
Die Bereitschaftspraxis in Ettlingen, Am 
Stadtbahnhof 8, ist geöffnet Mo - Fr 19 - 21 
Uhr, Sa, So + Feiertage 10 - 14 Uhr + 15.30 - 
18 Uhr. Anfragen für Sprechstunden und Haus- 
besuche unter Tel. 116117 (ohne Vorwahl). 
Rettungsdienst und Krankentransporte: 
Die Rettungsleitstelle ist jederzeit erreichbar 
unter der europaweit einheitlichen Notrufnum-
mer 112. 
Augenärzte Bereitschaftsdienst (Baden-
Baden, Rastatt, Karlsruhe) 
Patienten, die außerhalb der Sprechstunden-
zeiten eine augenärztliche Behandlung benö-
tigen, können zu den nachfolgenden Dienst-
zeiten unter der zentralen Rufnummer 01805 
19292122 den Dienst habenden Arzt errei-
chen: Mo, Di, Do, Fr 19 - 8 Uhr, Mi 13 - 8 Uhr, 
Sa/So/Feiertag: 8 - 8 Uhr 
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Ambulante Notfallbehandlung von Kindern in 
der Knielinger Allee 101, im Geb. der Kinder-
klinik mit extra Eingang!, Karlsruhe, Mi 13 bis 
22 Uhr, Fr 19 bis 22 Uhr sowie Sa/ So/Feiertag 
8 bis 22 Uhr, am Vorabend eines Feiertags 19 
bis 22 Uhr (ohne Anmeldung). 
 
Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst   
Einheitliche Bereitschaftsdienstnummer 
für Baden-Württemberg: 
Patient/innen erhalten unter 0761 12012000 
die Information, welche Zahnarztpraxen in ihrer 
unmittelbaren Umgebung zum Zeitpunkt ihres 
Anrufes Bereitschaftsdienst haben. 

Wochenenddienst 
der Apotheken 
- nur in dringenden Fällen - 
Samstag, 10.05.2025: 
Stadt-Apotheke Rastatt, 
Kaiserstraße 7, Telefon 07222 34152 
Sonntag, 11.05.2025: 
Zay-Apotheke Rastatt, Richard-Wagner- 
Ring 30, Telefon 07222 22910 
Auskunft zur Bereitschaftsdienst- 
apotheke - auch an Wochentagen - 
gebührenfreie Rufnummer 0800 0022833  

Tierärztlicher 
Bereitschaftsdienst 
Falls der Haustierarzt nicht erreichbar ist 

Rettungsdienste

Notrufe  
Feuerwehr-Notruf                     Telefon 112 
Polizei-Notruf (Unfälle usw.) Telefon 110  
Unfallrettung  
Der Rettungswagen ist Tag und Nacht über die 
Rettungsstelle Telefon 112 zu erreichen. 
 
Personenbeförderung/ 
Krankentransporte   
Bechler Lars                 Tel. 07246 5333 
mit Rollstuhlfahrdienst 
Rollstuhl-Shuttle KA      Tel. 07246 9447477 
Krankentransporte        Tel. 19222 
BaSe Taxi-Ka GmbH      Tel. 07246 9433033 
 
Polizei  
Polizeiposten Malsch 
Tel. 07246 1324 
Polizeirevier Ettlingen 
Tel. 07243 3200-312 oder -313 
Fax 07243 3200-350

Ärzte/Apotheken

Bauhof - für Notfälle   Telefon 0152 57934236    Abwasseranlagen  
Abwasserentsorgung/Klärwerk Malsch 
Büro (Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-13 Uhr) 
Telefon 07246 707-4530 
nach Dienstschluss/Störungsmeldestelle  
Telefon 07246 942263 

Notfall-Telefone   
- nach Dienstschluss -

Hilfsdienste und 
Beratungsstellen 
siehe im Anschluss an den 

amtlichen Teil

Wasser versorgung   
Wasserversorgung Malsch 
Büro (Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-13 Uhr) 
Telefon 07246 707-4530 
Störungsmeldestelle Telefon 07246 941735 
nach Dienstschluss/bei Rohrbrüchen 

Fleischkontrolle  
Frau Dr. Sucker-Swoboda, Malsch, 
Telefon 07246 6848, führt die Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung bei Haus- und 
gewerblichen Schlachtungen durch.  
Urlaubs- und krankheitsbedingte 
Vertretung: 
Herr Kohnert, Fleischkontrolleur 
beim Landratsamt Karlsruhe,  
Tel. 0163 8365674  

Gasversorgung Malsch- 
Durmersheim GmbH  
Störungsmeldestelle - Gas -  
Stadtwerke Ettlingen 
Telefon 07243 101-888, 07243 338-888  
Zentrale in Ettlingen  Tel. 07243 101-02 
  
 EnBW Regionalzentrum 
Nordbaden  
Zentrale in Ettlingen   07243 180-0 
Störungsmeldestelle - Strom 
und Straßenbeleuchtung       0800 3629477 
 

Notfalltelefone für Kinder, 
Jugendliche und Frauen  
Deutscher Kinderschutzbund Karlsruhe 
Telefon 0721 842208 
Kinder- und Jugendtelefon (kostenfrei) 
Telefon 0800 1110333 
Frauenhaus Beratung 
Telefon 0721 849047 
Frauenhaus Karlsruhe 
Telefon 0721 567824 
Frauenhaus SkF Karlsruhe 
Telefon 0721 824466 
Notruf für vergewaltigte und misshandelte 
Frauen: Telefon 0721 859173 
Beratung und Schutz für Frauen und deren 
Kinder bei häuslicher Gewalt 
Telefon 0721 915022 
 
Telefonseelsorge 
Karlsruhe   
in ökumenischer Trägerschaft 
Telefonseelsorge 0800 1110111 
rund um die Uhr kostenfrei 0800 1110222 
 
Marienhaus Malsch 
»Wohnen und Pflege 
im Alter«  
Amtfeldstraße 19, 76316 Malsch 
Telefon 07246 708-0 
Internet: www.marienhaus-malsch.de 
E-Mail: marienhaus.malsch@diakonie-ggmbh.de

Sa./So. 10./11.05.2025: 
Kleintiere: Tierarztpraxis Dr. Wahl, Lichtenau, 
Kirchstraße 7, Tel. 07227 991111  
Großtiere: Pferdeklinik an der Rennbahn Iffez-
heim, An der Rennbahn 16, Tel. 07229 30350 
Tierärztl. Kliniken sind ständig dienstbereit. 
Um tel. Voranmeldung wird gebeten.  
Rufbereitschaft des  Veterinäramtes  
Außerhalb der üblichen Dienstzeiten sowie an 
Wochenenden und Feiertagen ist beim Vete- 
rinäramt des Landratsamtes Karlsruhe eine Ruf-
bereitschaft 0163 8365640 eingerichtet. 

Defibrillatoren

Defibrillatoren sind an folgenden Stellen 
öffentlich zugänglich: 
in Malsch im Vorraum der Sparkasse in der 
Adlerstr. 50; in Sulzbach im Anwesen Ettlinger 
Str. 12; im Rathaus Waldprechtsweier (Zu-
gang von der Talstraße her); in Völkersbach 
am Feuerwehrgerätehaus (Brunnenstr. 20); im 
Freibad Malsch, Hinterbach 7, (in den Winter-
monaten im Rathaus Malsch); am Bürgerhaus 
Malsch, Am Hänfig 9. Gekennzeichnet sind die 
Standorte jeweils an der Eingangstür durch 
einen grünen Aufkleber (grüner Blitz in weißem 
Herz und weißes Kreuz). Die Bereitschaft wird 
über die normale Notrufnummer 112 alar-
miert.
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Frühlings-Jahrmarkt in Malsch  
In Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag zur gewohnten 
Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr fand am 4. Mai 2025 auch der dies-
jährige Frühjahresmarkt statt. Gleichzeitig gaben die veranstal-
tenden Vorsitzenden der IG Malsch, Marcel Brussé und Wolfgang 
Elsässer sozusagen den Startschuss für die zuvor mit dem Senio-
renrat Malsch ins Leben gerufene Aktion „Heute schon gelächelt?“, 
eine gemeinsame Initiative für mehr Wertschätzung und Herzlich-
keit. Grüne Karten mit großem Lächel-Symbol waren bei allen IG-
Mitgliedern erhältlich, um der Erinnerung und Anregung etwas 
nachzuhelfen. 
Publikumsmagnet, vor allem für Familien war wieder ein großes 
Kinderkarussell, das gut frequentiert wurde. Erfrischungsgetränke, 
kulinarische Spezialitäten und Köstlichkeiten sowie jahrmarktüb-
liche Süßigkeiten erfreuten große und kleine Besucher gleicher-
maßen. Viele Geschäfte boten an diesem Tag preisreduzierte 
Waren, besondere Rabattaktionen oder Einkaufsgutscheine und 
für Abwechslung vom Herumstöbern und Shoppen sorgten diverse 
Glücks- und Gewinnspiele. Zum Beispiel verloste Autohaus Issa 
vielerlei attraktive Preise durch das Drehen eines Glücksrades. 
Beim Lotto-Truck galt es, die Anzahl der Lottokugeln zu tippen, 
die sich in einer großen durchsichtigen Röhre befanden. Es war 
eine große Menge! Gutes Schätzvermögen brauchte man aller-
dings auch, um herauszufinden mit wievielen Luftballons ein Auto 
der Verkehrsschule Lommatzsch gefüllt war. 
Auch die außerhalb der Hauptstraße ansässigen Firmen 2-Rad-
Hirth und Polster Otten beteiligten sich am verkaufsoffenen Sonn-
tag. Leider gab es auf der Einkaufsmeile sehr große Lücken, da 
zwölf der zugesagten Marktbeschicker fehlten. Lediglich fünf der 
Händler besaßen den Anstand, ihr Kommen abzusagen. 
Positiv war das Interesse der Bevölkerung, denn keiner der Stände 
blieb unbesucht. Es herrschte eine fröhliche Stimmung und es 
war schön, bei dieser Gelegenheit wieder viele bekannte Men-
schen zu treffen, etwas zu plaudern und das eine oder andere 
Lächeln dabei auszutauschen. Es kostet nichts und ist so wertvoll. 
Es geht nicht verloren, wenn man es verschenkt - und tut so gut, 
wenn man es bekommt. Darum „keep smiling“ und „Heute schon 
gelächelt?“            Ta.  

Grandioses Maifest im Waldprechtstal  
Viel Trubel herrschte am Maifeiertag rund um die Waldenfelshalle. 
Der DRK Ortsverein Malsch e.V. lud mit großem farbigen Inserat 
im Gemeinde-Anzeiger ein, am Donnerstag von 10.00 bis 18.00 
Uhr den 1. Mai gemeinsam zu feiern und spendierte gegen Vorlage 
der Anzeige ein Freigetränk. Mit Temperaturen weit jenseits der 
25-Grad-Marke begann der Wonnemonat des Frühlings sehr som-
merlich und trug seinen Teil zur heiteren Stimmung bei. 
Tags zuvor fand in der DRK-Geschäftsstelle Karl-Deubel-Str. 13a 
ein wie immer am letzten Mittwoch des Monats gewohnter Senio-
ren-Treff zu wechselnden Themen statt. Dieses Mal hielt der 1. 
Vorsitzende Thomas Dinies einen sehr interessanten Vortrag über 
Zecken, welche Krankheitserreger sie übertragen können, bei 
uns heimische Insekten, Spinnen und Schlangen, welche Gefahren 
von deren Stichen, Bissen und Giftstoffen ausgehen sowie Vor-
beugungs- und Schutzmaßnahmen. Er beantwortete Fragen, zeig-
te diverse Hilfsmittel und Gerätschaften, erklärte deren Handha-
bung und Funktion, gab Erste-Hilfe-Tipps für den Ernstfall und 
bedankte sich nach etwa anderthalb Stunden bei den Teilneh-
menden mit Verzehr-Gutscheinen, die beim Maifest nach Belieben 
eingelöst werden konnten. 
Um 11.30 Uhr vollzog Bürgermeister Markus Bechler mit nur einem 
Schlag den Fassanstich und unzählige Besucher fanden hinrei-
chend Sitzplätze unter freiem Himmel oder im großen Saal der 
Festhalle. Küche, Cafeteria, Grill, Flammkuchenöfen und viele 
Stände ließen mit reicher Auswahl an Speisen und Erfrischungen 
keine Wünsche offen. Orga-Leiter Thomas Dinies, zahlreiche 
Angehörige des DRK und Jugendrotkreuz sorgten auf vielerlei 
Art dafür, dass es allen Gästen gut geht.  
Kinder konnten ihrem natürlichen Bewegungsdrang freien Lauf 
lassen, sich nach Herzenslust auf der großen Hüpfburg „Findet 

Nemo“ mit integrierter Rutsche austoben und am Stand des Jugend-
rotkreuz im Bärenhospital an riesigen Teddys lernen, wie man ver-
schiedene Verbände richtig anlegt. Es gab Infomaterial, Pflaster, 
Klebetattoos und die Möglichkeit, sich täuschend echt wirkende 
Verletzungen und Wunden schminken zu lassen. Wie zu Übungs-
zwecken praktiziert, waren neben blauen Flecken (Blutergüssen) 
auch Schuss-, Brand-, Schürf- und Schnittwunden zu sehen. 
Wer wollte, konnte sich im Holzstamm-Nageln versuchen. Gelang 
die Versenkung eines Nagels nach drei Schlägen, bekamen Kinder 
ein alkoholfreies Getränk, für Erwachsene gab es ein Glas Bier 
bzw. bei nur einem benötigten Schlag einen Masskrug Bier. Alles 
in allem bereitete die rundum großartig gelungene Veranstaltung 
sehr viel Freude.             Ta.       
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A m t s b l a t t

Öffnungszeiten des Rathauses Malsch  
Sie erreichen das Rathaus Malsch unter Telefon 07246 707-0, Fax 
07246 707-420 und E-Mail: info@malsch.de. 
Sprechstunden 
Gemeindeverwaltung Mo.-Mi. 8.00-12.00 Uhr 
Telefon 707-0 Do. 7.30-12.30 Uhr 

Do. 15.00-18.00 Uhr 
Fr.  8.00-12.00 Uhr

Rathaus

Alternative:  
Termine schnell und einfach über unser Buchungs-
portal via QR-Code direkt vereinbaren. Einfach 
Wunschtermin auswählen, Adresse eingeben und 
bestätigen. QR-Code hier scannen: Unsere Glückwünsche

Die Gemeinde gratuliert allen genannten und ungenannten Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern zum Geburtstag sowie anstehenden 
Ehejubiläen und wünscht ihnen Glück, Gesundheit und einen fro-
hen Lebensabend. 

MALSCH: 

13.05.2025     Frau Maria de Lurdes Correia Parente Fernandes  
                      zur Vollendung ihres 80. Lebensjahres 

Diamantene Hochzeit: 
15.05.2025     Eheleute Verena und Peter Jung 

SULZBACH: 

15.05.2025     Herrn Franz Eder 
                      zur Vollendung seines 80. Lebensjahres 

WALDPRECHTSWEIER: 

12.05.2025     Frau Ursula Labusga 
                      zur Vollendung ihres 80. Lebensjahres

Bürgermeister

Gratulationsgruß zur Konfirmation 2025  
Wie im Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde 
Malsch veröffentlicht, fand der Vorstellungsgottesdienst der Kon-
firmanden bereits statt. Das feierliche Fest der Konfirmation wird 
am Sonntag, dem 11. Mai 2025 in der Melanchthonkirche statt-
finden.  
Mit Einverständnis der Eltern darf der Name der Konfirmanden 
an dieser Stelle veröffentlicht werden.  
Das Fest der Konfirmation feiert am 

Sonntag, 11. Mai 2025 
Anna Eisele Marlene Löwer 
André Fuchs Ben Pfeiffer 
Luisa Heinz Tim Schadeck 
Maximilian Kistner Levi Schmidt 
Lena Kumm Nina Stenzel 
Ich wünsche den Konfirmanden bleibende Erinnerungen und viel 
Freude bei der familiären Feier. 

Markus Bechler 
 
 

Bürgermeister 

39. Malscher Ferien- 
programm vom 31. Juli 
bis 14. September 2025  
Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern, 
auch in diesem Jahr wird die Gemeinde 
Malsch in Zusammenarbeit mit den ört-
lichen Vereinen, Organisationen, Firmen 
sowie zahlreichen Helfern ein Ferienpro-
gramm anbieten. 
Aktuell sammeln wir fleißig Veranstaltungen für euch und sind da-
bei, diese zu koordinieren und das Ferienprogramm zu erstellen. 
Ab ca. Ende Mai steht das Ferienprogramm dann online auf unse-
rer Homepage zur Verfügung und die Anmeldung startet. Der 
genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Ansprechpartner für das Ferienprogramm ist Sabine Böhnert Tel.: 
07246 707-117 
E-Mail: ferienprogramm@malsch.de. 
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Abholung von Reisepässen und 
Personalausweisen 
 
Alle bis zum 08.04.2025 beantragten Reisepässe und bis zum 
14.04.2025 beantragten Personalausweise sind eingetroffen und 
können im Einwohnermeldeamt Malsch, Zimmer 103 oder in der 
jeweiligen Ortsverwaltung abgeholt werden. 
Bitte bei der Abholung die alten Ausweise mitbringen.

Meldewesen

Neues Aufnahmesystem PointID® 
ermöglicht eine moderne, hochwertige 
Lichtbildaufnahme in der Pass- und 
Personalausweisbehörde/Ausländer- 
behörde in Malsch  
Voraussichtlich ab Juni 2025 können Bürger und Bürgerinnen, 
die ein Ausweisdokument beantragen, in der Pass- und Perso-
nalausweisbehörde/Ausländerbehörde Malsch die moderne Tech-
nik zur Lichtbildaufnahme innerhalb der Behörde nutzen.  
Das neue technische System PointID® zur Erfassung von 
Gesichtsbild, Fingerabdrücken und Unterschrift ermöglicht einen 
medienbruchfreien Prozess. Digital angefertigte, qualitativ hoch-
wertige Lichtbilder für Ausweisdokumente werden künftig nicht 
mehr auf Fotopapier aufgedruckt und anschließend wieder ein-
gescannt. Die Beantragung hoheitlicher Ausweisdokumente ver-
läuft künftig vollständig digital.  
Vereinfachte Ausweisbeantragung für Bürger und Bürgerinnen  
Die Möglichkeit, das Lichtbild direkt beim Besuch der Behörde 
erstellen zu lassen, erhöht die Sicherheit der Bürger und Bürge-
rinnen vor einem Missbrauch ihrer Ausweisdokumente. Zudem 
vereinfacht sie auch den Antragsprozess: So können Bürger und 
Bürgerinnen während des Behördentermins sowohl ein Lichtbild 
erstellen lassen als auch das eigentliche Dokument beantragen. 
Sollte ein Foto nicht den biometrischen Vorgaben der Fotomu-
stertafel entsprechen, kann direkt vor Ort ein neues Foto aufge-
nommen und der Antragsprozess fortgesetzt werden. Dieser Ser-
vice - die Erfassung des Lichtbildes vor Ort in der Behörde - kostet 
zusätzlich zur Dokumentengebühr bundesweit 6,00 Euro. 
Die biometrischen Vorgaben für Lichtbilder sind wichtig, um eine 
sichere und schnelle Identifizierung zu ermöglichen. Bürgern und 
Bürgerinnen sollen Unannehmlichkeiten insbesondere bei einer 
Grenzkontrolle erspart werden. Die Erfassung der biometrischen 
Daten und die zweifelsfreie Identifikation der antragstellenden 
Person sind daher zentraler Bestandteil der Beantragung eines 
Ausweisdokumentes bei den Behörden vor Ort.  
Gesetzlicher Rahmen: Ab Mai 2025 wird das Antragsverfahren 
für Personalausweise, Reisepässe und ausländerrechtliche Doku-
mente bundesweit vereinfacht. Lichtbilder können dann direkt in 
der Behörde bei der Beantragung eines Dokumentes erstellt wer-
den. Ein zusätzlicher Gang zum Fotodienstleister ist nicht mehr 
erforderlich. Alternativ können Bürger und Bürgerinnen auch wei-
terhin biometrische Lichtbilder bei einem Fotodienstleister anfer-
tigen lassen. Die Lichtbilder werden durch die Fotodienstleister 
künftig digital an die Behörde übertragen. Ausgedruckte Licht-
bilder können nicht mehr angenommen werden.  
Für Fragen zur digitalen Lichtbildaufnahme in der Pass- und Per-
sonalausweisbehörde in Malsch mit PointID® stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung: Telefon 07246 707-102 oder -103, E-Mail: 
meldeamt@malsch.de, Gemeinde Malsch, Hauptstraße 71, 76316 
Malsch 

Jahreskartenvorverkauf für das 
Freibad Malsch  
Pünktlich vor Weihnachten startete der Jahreskartenvorverkauf 
für die Freibadsaison 2025 am 28.11.2024. Wie es bereits Tradition 
ist, werden die Jahreskarten zunächst im Vorverkauf verbilligt 
angeboten. Der Jahreskartenvorverkauf läuft bis zur Eröffnung 
des Freibads im Mai 2025. 
Für die Badesaison 2025 ergeben sich folgende Preise für 
Jahreskarten: 

Freibad

                                          Vorverkauf     regulärer Preis 
Erwachsene                         75,00 €        (danach   80,00 €) 
Jugendliche / Ermäßigte      35,00 €        (danach   40,00 €) 
Familien mit Kindern          110,00 €        (danach 115,00 €) 
Ausstellung einer Ersatzjahreskarte bei Verlust.      10,00 € 
Jahreskarten für Jugendliche/Ermäßigte: 
Schüler, Auszubildende und Studenten bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres, Wehr- und Zivildienstleistende, Bundesfreiwil-
ligendienstleistende, Personen die ein freiwilliges soziales Jahr 
(FSJ’ler) ableisten, Empfänger von laufenden Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch (SGBXII), Schwerbehinderte ab 50%, Begleitper-
sonen eines Schwerbehinderten mit 100% sowie Rentner zahlen 
gegen Vorlage eines Ausweises bzw. der entsprechenden Be-
scheide Eintrittspreise für Jugendliche. 
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder des DRK in 
Malsch oder eines Ortsteils erhalten einen Rabatt von 30 €.  
Jahreskarten für Familien: 
Ehepaare, Personen die in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben 
sowie Alleinerziehende, jeweils mit den in ihrem Haushalt lebenden 
Kindern bis 18 Jahren. 
Jugendliche, die über 18 Jahre sind, können, selbst wenn sie sich 
in der Ausbildung befinden oder noch Schüler, Studenten (etc.) 
sind, nicht auf einer Familienjahreskarte berücksichtigt werden. 
Auch im Jahr 2025 erhalten Landesfamilienpassinhaber, deren 
Hauptwohnsitz in Malsch oder den Ortsteilen ist, einen Gutschein 
für eine kostenlose Familienkarte für das Malscher Freibad. Diese 
Vergünstigung betrifft nur die Familien, Begleitpersonen zählen 
hier nicht dazu. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Landesfa-
milienpässe erst ab Januar 2025 ausgestellt werden können. 
Freien Eintritt haben Kinder bis einschließlich 6 Jahre und Schwer-
behinderte mit 100% Minderung der Erwerbsfähigkeit. 
Ab sofort können die Jahreskarten im Rathaus Malsch, Zimmer 
103 (Meldeamt), sowie in den Ortsverwaltungen beantragt werden. 
Bei der Erstbeantragung sind Passbilder erforderlich. Die Gebüh-
ren sind bei der Antragstellung in bar oder per Bankkarte zu ent-
richten. 
Fehlt Ihnen noch ein Geschenk? Dann können Sie auch Gut-
scheine für eine Jahreskarte erwerben. 
Wir empfehlen Ihnen, vom verbilligten Jahreskartenangebot regen 
Gebrauch zu machen und freuen uns, Sie als Gast im Malscher 
Freibad begrüßen zu können. 

Bei Todesfällen - Festlegung der Bestat-
tungszeit und Auswahl der Grabplätze 
 
Frau Heck, Telefon 07246 707-108 
E-Mail: friedhofsverwaltung@malsch.de 
Sprechzeiten der Friedhofsverwaltung: 
Montag bis Freitag von 08.00 - 12.00 Uhr  
Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr 

Friedhofswesen

Baustellen in Malsch und Ortsteilen

Aktuelle Infos zu Baustellen in Malsch und den Ortsteilen fin-
den Sie auch auf unserer Homepage www.malsch.de Rubrik 
Aktuelles/Baustellen GIS 
Diverse Straßen: Baumgarten-, Bergstraße, Am Kolbenacker, Am 
Schelmenacker, Ettlinger-, Kelter-, Jäger-, Birken-, Walter-Foer-
ster-, Franz-Vetter-Straße, Erlenweg, Am Hänfig, Neuwiesenstr., 
Heuweg, Nelkenstr., Sézanner Str., 30.04.-01.08.2025, halbseitige 
Sperrung Fahrbahn, Halteverbotszonen (Glasfaserausbau) 
Anton-Böhe-Str. 28, 06.05.-13.05.2025, halbseitige Sperrung Fahr-
bahn (Arbeiten a.d. Gasversorgung) 
Anton-Böhe-Str. 40, 06.05.-13.05.2025, halbseitige Sperrung Fahr-
bahn (Arbeiten a.d. Gasversorgung) 
Allmendstr./Feldbergstr./Mahlbergstr., 05.05.-23.05.2025, halbsei-
tige Sperrung Fahrbahn (Sanierungsarbeiten) 
Daimlerstraße 19, 05.05.-13.05.2025, Vollsperrung Fahrbahn (Aus-
besserungsarbeiten) 
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Friedrich-Ebert-Str. 1-27, 14.04.-17.05.2025, Vollsperrung Fahrbahn 
(Arbeiten a.d. Gasversorgung) 
Grüne Gärtel 16, 23.04.-10.05.2025, halbseitige Sperrung Fahr-
bahn (Containerstellung) 
Muggensturmer Str. 36, 06.05.-16.05.2025, Sperrung Gehweg 
(Sanierung)  
Waldprechtsstraße 82a, K3582, 05.05.-16.05.2025, halbseitige 
Sperrung Fahrbahn (Ausbesserungsarbeiten)

L 608: Fahrbahndeckenerneuerung 
zwischen Neumalsch und Malsch  
Beginn der Sanierungsarbeiten am 19. Mai 2025 unter Voll-
sperrung 
Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird vom 19. Mai 
2025 bis voraussichtlich Ende Juni 2025 die L 608 zwischen Neu-
malsch und dem Ortseingang Malsch bis auf die Höhe des LIDL-
Supermarktes saniert. Auf einer Strecke von circa 2,8 Kilometern 
und einer Fläche von etwa 22.000 Quadratmetern wird die obere 
Asphaltschicht - die sogenannte Deckschicht - ersetzt. Sofern 
dabei Schäden in tieferliegenden Schichten erkennbar werden 
sollten, werden diese lokal behoben. Auf dem parallel zur L 608 
verlaufenden Radweg wird ab der Einmündung Daimlerstraße auf 
knapp 140 Metern ebenfalls die schadhafte Deckschicht erneuert. 
Die Umsetzung erfolgt in zwei Bauabschnitten, die jeweils in wei-
tere Unterphasen eingeteilt sind. 
Bauabschnitt 1: 
Der erste Bauabschnitt umfasst den Streckenabschnitt von Neu-
malsch bis einschließlich der Einmündung Daimlerstraße und wird 
witterungsabhängig etwa zweieinhalb Wochen andauern. Für die 
Durchführung der Sanierungsarbeiten wird der erste Bauabschnitt 
ab dem 19. Mai 2025 voll gesperrt. Die entsprechende Beschilde-
rung wird bereits eine Woche vorher aufgestellt und mit Baubeginn 
aktiviert. Während der Arbeiten im ersten Bauabschnitt verläuft die 
Umleitungsstrecke von Neumalsch über die L 67 und auf Höhe 
des Gewerbegebiets Malsch über die Daimlerstraße - Stephanstraße 
- Benzstraße - Otto-Eckerle-Straße zurück auf die L 608 (entspre-
chend in umgekehrter Richtung von Malsch nach Neumalsch). Die 
Umleitung wird ausgeschildert. Die L 608 ist von der B 3 kommend 
nur innerhalb des Ortsteils Neumalsch für Anliegende befahrbar. 
Für den Radverkehr wird ab der Einmündung Otto-Eckerle-Straße 
eine Umleitungsstrecke über die Felder zur B 3 ausgeschildert. 
Dort wird zur sicheren Querung der B 3 eine Ampel aufgestellt. 
Bauabschnitt 2: 
Im zweiten Bauabschnitt wird die L 608 in Malsch ab der Einmün-
dung Daimlerstraße in Richtung Süden bis auf Höhe des LIDL-
Supermarktes in drei Unterabschnitten saniert. Die Arbeiten wer-
den voraussichtlich zweieinhalb Wochen andauern. Zunächst 
wird der gesamte Streckenabschnitt voll gesperrt sein. Mit Fort-
schritt der Arbeiten wird die L 608 im Ortsgebiet Malsch zuerst 
im Bereich des LIDL-Supermarktes geöffnet, anschließend kann 
der Abschnitt vom Syców-Kreisel bis zur Florianstraße wieder für 
den Verkehr freigegeben werden. Die Strecke zwischen der Ein-
mündung Florianstraße und der Einmündung Daimlerstraße bleibt 
über die gesamte Dauer des zweiten Bauabschnitts gesperrt. Auf 
Höhe des LIDL-Supermarktes erfolgt die Erneuerung der Fahr-
bahndecke an einem Sonntag, sodass der Supermarkt an Werk-
tagen geöffnet bleiben kann. Der Verkehr wird während des zweiten 
Bauabschnitts über die L 67 und die L 607 umgeleitet. Die Umlei-
tungsstrecke wird ausgeschildert. Innerhalb des Ortsgebiets 
Malsch wird es mehrere kleinräumige Umleitungen für die Sanie-
rung der L 608 im Zufahrtsbereich zum LIDL-Supermarkt sowie 
des Syców-Kreisels bis zur Florianstraße geben. Aus der Daim-
lerstraße kommend ist das Abbiegen auf die L 608 in Richtung 
Norden zur B 3 hin möglich. 
Vor Beginn des zweiten Bauabschnitts wird das Regierungsprä-
sidium Karlsruhe über die konkreten Sperrungen und Umleitungen 
informieren und bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Bela-
stungen und Behinderungen um Verständnis. 
Die Baukosten belaufen sich auf rund 850.000 Euro und werden 
vom Land getragen. 
(Quelle: Baden-Württemberg/Regierungspräsidium Karlsruhe, Presse-
mitteilung vom 30.04.2025) 

Örtliche Straßenverkehrsbehörde

Verkehrsrechtliche Anordnungen in den Ortsteilen Sulz-
bach, Völkersbach, Waldprechtsweier finden Sie unter 
den Ortsteilen

Sozial- u. Gesundheitswesen/Integration

Ergänzende Unabhängige Teilhabe- 
beratung (EUTB) der Paritätischen 
Sozialdienste Karlsruhe nach § 32 SGB IX  
Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte 
Menschen (körperlich, geistig, psychisch) sowie deren Angehörige 
oder sonstige Bezugspersonen können sich kostenfrei mit Fragen 
zu Themen wie z.B. finanzielle Sicherung, Umgang mit Behörden, 
Freizeit, Mobilität, Pflege, Hilfsmittel, Wohnen, Bildung, Arbeit, 
Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs (BEI-BW) und vielem 
mehr beraten lassen. 
Unsere Sprechzeiten für den Landkreis Karlsruhe:  
1. und 3. Montag im Monat von 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr vor Ort 
2. und 4. Montag im Monat nach Vereinbarung 
Sie finden uns in den Räumen des Pflegestützpunktes Ettlingen 
im Begegnungszentrum, Klostergasse 1, 76275 Ettlingen 
Paritätische Sozialdienste Karlsruhe gGmbH, 
Telefon 0721 91230-66, Fax 0721 91230-52. 
Unsere Beraterinnen: 
Frau Axtmann, E-Mail: axtmann.lkr-ka@paritaet-
ka.de; Frau Krziwania-Heilig, E-Mail: krziwania-
heilig.lkr-ka@paritaet-ka.de 

Senioren

„Smartphone Sprechstunde für 
Seniorinnen und Senioren“ im Rathaus  
am Mittwoch, dem 14.05.2025 von 10 bis 11 Uhr 
Im Hinblick auf die voranschreitende Digitalisierung bietet der 
Seniorenrat Malsch folgende Unterstützungsmöglichkeit an:  
„Smartphone Sprechstunde für Seniorinnen und Senioren“ 
Hierbei handelt es sich um ein kostenloses Angebot in den Räum-
lichkeiten vom Rathaus, das jeden 1. Mittwoch im Monat von 
10 bis 11 Uhr im Trausaal vom Rathaus Malsch (Raum 102) 
stattfindet (barrierefreier Zugang). Aufgrund des Betriebsausflugs 
diesen Monat ausnahmsweise am 2. Mittwoch. 
Es wird im direkten Gespräch auf die jeweiligen Fragen und     
Problemstellungen der einzelnen Personen eingegangen und 
Abläufe am eigenen Smartphone demonstriert. Als „Profis“ die-
nen die Auszubildenden der Gemeinde Malsch, die die monat-
lichen Termine bedienen. Die jungen Menschen sind bestens 
qualifiziert und kennen sich soweit mit dem Smartphone aus, 
dass sie die Fragen der Seniorinnen und Senioren bestens beant-
worten können. 
Die Smartphone Sprechstunde findet ohne Terminvergabe statt, 
also kommen Sie gerne mit Ihren Smartphone Problemen vorbei.  
Der Seniorenrat Malsch und die Auszubildenden vom Rathaus 
freuen sich auf Sie!

©iStockphoto.com/ 
Gemeinde Malsch

Im Rahmen der kommunalen Gesundheitsförderung wirbt die 
Gemeinde für:  

Machen Sie mit! Bleiben Sie fit! 
„Bewegte Apotheke Malsch“  
Wir starten jeden Donnerstag bei jedem Wetter zum begleiteten 
einstündigen Spaziergang. Das Angebot richtet sich an ältere 
Menschen, die sich bisher eher wenig bewegt haben. Zusammen 
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mit Gleichgesinnten fällt es leichter, sich zu motivieren. Die gemein-
same Bewegung an der frischen Luft macht Spaß und hält fit für 
die Aufgaben des Alltags. Bei Regen steht uns das Foyer vom 
Bürgerhaus zur Verfügung. Wenn auch Sie fit bleiben möchten 
und Lust auf einen etwa einstündigen, begleiteten Spaziergang 
mit aktivierenden Übungen haben, freuen wir uns, Sie am wöchent-
lich wechselnden Treffpunkt begrüßen zu dürfen. 
15.05.25   Schönberger Apotheke           Beginn: 9.30-10.30 Uhr 
22.05.25   Marien Apotheke                     Beginn: 9.30-10.30 Uhr 
29.05.25   Feiertag                                    Treffen entfällt 
05.06.25   Schönberger Apotheke           Beginn: 9.30-10.30 Uhr 
12.06.25   Marien Apotheke                     Beginn: 9.30-10.30 Uhr 
19.06.25   Feiertag                                    Treffen entfällt 
26.06.25   Schönberger Apotheke           Beginn: 9.30-10.30 Uhr 
03.07.25   Marien Apotheke                     Beginn: 9.30-10.30 Uhr 
10.07.25   Schönberger Apotheke           Beginn: 9.30-10.30 Uhr 
17.07.25   Marien Apotheke                     Beginn: 9.30-10.30 Uhr 
24.07.25   Schönberger Apotheke           Beginn: 9.30-10.30 Uhr 
31.07.25   Marien Apotheke                     Beginn: 9.30-10.30 Uhr 
- Sommerpause im August -  
Das Projekt ist eine Initiative der “AG Gesund älter werden” der 
Kommunalen Gesundheitskonferenz für den Landkreis Karlsruhe, 
unterstützt aus Mitteln der gesetzlichen Pflegeversicherung. Wei-
tere Kooperationspartner sind: Marien-Apotheke Malsch, Schön-
berger Apotheke Malsch 

Machen Sie mit und bleiben Sie fit!

Seniorenfahrt der Gemeinde  
Der Ausblick von „Malschauen“ wartet auf uns! 
Nach der großen Resonanz in den letzten Jahren möchte die 
Gemeinde Malsch erneut für Seniorinnen und Senioren, die nicht 
mehr ganz so gut zu Fuß sind, am 27.05.2025 einen Ausflug zu 
„Malschauen“ mit vier Kleinbussen anbieten. Wenn Sie selbst 
nicht mehr zum wunderschönen Aussichtspunkt „Malschauen“ 
wandern können, ist unser Angebot genau das Richtige für Sie. 
Die Feuerwehren der Abteilungen Malsch und Völkersbach sowie 
die Ortsvereine vom Deutschen Roten Kreuz in Malsch und Völ-
kersbach fahren jeweils mit einem 9-Sitzer Kleinbus mit Ihnen zu 
„Malschauen“. Dort oben wartet dann ein herrlicher Rundumblick 
über Malsch sowie über die gesamte Rheinebene auf Sie.  
Für das leibliche Wohl stehen Kaffee und süße Stückchen für Sie 
bereit. Bürgermeister Markus Bechler wird ebenfalls anwesend 
sein und gemeinsam mit Ihnen den atemberaubenden Ausblick 
sowie die schöne Natur genießen. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bitte an. 
Sie werden bequem zu Hause abgeholt und nach dem Ausflug 
wieder nach Hause gefahren. Das Angebot ist kostenlos, wir kön-
nen allerdings keine Personen mit Rollstuhl befördern. Sie sollten 
noch eigenständig in den Kleinbus ein- und aussteigen können 
Dienstag, 27.05.2025 
Ab ca. 13.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr  
Die Abholung erfolgt direkt zu Hause 
Alle Seniorinnen und Senioren, die sonst keine Möglichkeit haben, 
„Malschauen“ zu erkunden sind zu diesem Nachmittag recht herz-
lich eingeladen. Dieses Jahr fahren zusätzlich zwei Kleinbusse 
direkt aus Völkersbach. 
Bitte melden Sie sich ab dem 08.05.2025 bei Frau Sabrina Heinrich, 
Telefon-Nr. 707-107 oder sabrina.heinrich@malsch.de zeitnah an. 
Die Plätze sind begrenzt. Bei Regen oder schlechtem Wetter fällt 
die Veranstaltung leider aus. 

Alters- und Ehejubiläen  
Wie bekannt, erfahren unsere Altersjubilare, fortlaufend ab dem 
80. Lebensjahr sowie bei Ehejubiläen von der Gemeinde Glück-
wünsche. Bei den runden und halbrunden Geburtstagen (ab 
80 Jahren) sowie den Ehejubiläen (ab Goldener Hochzeit) findet 
zusätzlich ein Besuch des Bürgermeisters bzw. seines Vertre-
ters statt. 
Aufgrund des Bundesmeldegesetzes dürfen bei Altersjubiläen ab 
dem 80. Lebensjahr die runden und halbrunden Geburtstage (also 
80., 85., 90., 95. Geburtstag), ab 100 Jahren jährlich, sowie die 
Ehejubiläen ohne Angabe des Geburtsnamens, von uns im Gemein-
de-Anzeiger und in den Tagesmedien veröffentlicht werden.    
Wird die Veröffentlichung von den Jubilaren NICHT gewünscht, 
bitten wir um Rückgabe des ausgefüllten und unterschriebenen 
Abschnittes, spätestens 4 Wochen vor dem besagten Ereignis. 
Die Rückmeldung kann auch per Fax (Nr. 07246 707-429) oder 
per E-Mail: sabine.boehnert@malsch.de vorgenommen werden. 
Bei Fragen können Sie sich gerne im Rathaus an Sabine Böhnert, 
Tel. 07246 707-117 wenden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, 
gehen wir davon aus, dass eine Veröffentlichung mit Name und 
Alter bzw. Ehejubiläum, sowie ein Besuch des Bürgermeisters 
gewünscht werden.

Gemeinde Malsch 
Sabine Böhnert 
Hauptstr. 71 
76316 Malsch  
o Ich wünsche KEINE Veröffentlichung im Gemeinde-Anzeiger 

und den sonstigen Tagesmedien. 
Besuch des Bürgermeisters erwünscht: 
o ja o    nein 
 
___________________________________________________________ 
Name A d r e s s e 

 
___________________________________________________________ 
 
 
Datum ___________ Unterschrift ____________________________ 
 
Tel.-Nr.: _____________________ 
 
Ehejubiläum im Jahr 2025.  - standesamtl. Trauung ___________ 
 
Altersjubilar ab 80. Lebensjahr - Geburtsdatum_________________

„Heute schon gelächelt“ Aktion  
Kooperation des Seniorenrates mit der IG Malsch 
In der heutigen hektischen Zeit mit vielen 
negativen Nachrichten vergisst man oft, 
dass man mit einem einfachen Lächeln 
viel erreichen kann. Die zwischenmensch-
lichen Beziehungen im täglichen Umfeld 
können durch ein freundliches Lächeln 
deutlich verbessert werden. Der Senio-
renrat Malsch möchte zusammen mit der Interessengemeinschaft 
Malsch e. V. die „Heute schon gelächelt“ Aktion ins Leben rufen. 

Seit vergangenen Sonntag erhal-
ten Sie bei allen Mitgliedern der 
IG Malsch eine grüne Postkarte, 
die Sie zum Lächeln anregen soll. 
Vielleicht gelingt uns dadurch ein 
noch herzlicheres und wärmeres 
Miteinander in der Gemeinde. Ein 
Lächeln kostet nichts und kann 
einem den Tag versüßen. Grüßen 
Sie Ihre Mitmenschen mit einem 
netten Lächeln. 

Viel Spaß 
beim nächsten Lächeln! 

Ihre Interessengemeinschaft  
Malsch e.V. 
und Ihr Seniorenrat Malsch 
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OORRTTSSTTEEIILL      SSUULLZZBBAACCHH

Öffnungszeiten der Ortsverwaltung  
Telefon 07246 707-4600 – Telefax 07246 707-4609 
telefonische Terminvergabe 07246 707-4600 
E-Mail: sulzbach@malsch.de
Sprechstunden: 
Dienstag  von 15.00 bis 18.00 Uhr  
Donnerstag von 08.00 bis 11.00 Uhr 
Sprechstunde des Ortsvorstehers 
Dienstag  von 17.00 bis 18.00 Uhr
Hinweis zur Schließung der Ortsverwaltung  
Die Ortsverwaltung bleibt vom 13.05.-23.05.2025 geschlossen. 
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte direkt an die Gemein-
deverwaltung Malsch, Tel. 07246 707-0. 

Grünabfallplatz Sulzbach  
Öffnungszeiten März bis Oktober: 
Dienstag und Freitag, 17.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag, 10.00 bis 16.00 Uhr

Altpapiersammlung  
Die nächste Altpapiersammlung findet am Samstag, den 10.05. 
2025 durch den Musikverein Sulzbach statt. Bitte stellen Sie das 
Altpapier rechtzeitig bereit. 

OORRTTSSTTEEIILL    VVÖÖLLKKEERRSSBBAACCHH

Öffnungszeiten der Ortsverwaltung  
Telefon 07246 707-4800 – Telefax 07246 707-4809 
Telefonische Terminvergabe: 
Telefon 07246 707-4800, E-Mail: voelkersbach@malsch.de

Sprechstunden: 
Montag 08.00 - 11.30 Uhr  
Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr  
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr  
Freitag 08.00 - 11.30 Uhr  
Sprechstunde der Ortsvorsteherin  
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr 
nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung

Grünabfallplatz Völkersbach  
01.05. bis 20.07.2025: 
Dienstag bis Freitag, 16.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag, 10.00 bis 17.00 Uhr 

MobileSeniorenVöba      Stand 24.02.2025  
Völkersbacher Vereine bieten Aktivitäten, nicht nur für Senioren. 
Alle Telefonnummern unter der Vorwahl 07204.  
DRK Völkersbach: 
Ausbildung, Donnerstag 20.00 Uhr, Teilnahme auch ohne med. 
Vorkenntnisse. Weitere Infos unter Tel. 947001 
SV Völkersbach, Boulefreunde: 
Montag, ab Mai 16.00 Uhr, Boulen und Bewegungsübungen, SVV-
Clubgelände Am Wasen, weitere Infos unter Tel. 207 9955 
SV Völkersbach, Damenriege: 
Dienstag, 19.00 Uhr Sporthalle Mahlbergschule, weitere Infos 
unter Tel. 8603 
SV Völkersbach, Tischtennis: 
Freitags 14-tägig  20.00 bis 21.30 Uhr, Sporthalle der Mahlberg-
schule, weitere Infos unter Tel. 1291 
Völkersbacher Lerchen: 
Jeweils 4. Montag, 19.00 Uhr, Volkslieder mit Heiko Wipfler, im 
Pfarrsaal St. Georg, Info unter Tel. 8259 
SV Völkersbach: 

Mittwoch, 8.00 bis 9.00 Uhr  (März bis Oktober) 
Barfußlaufen auf taufrischem Rasen im Wasenstadion, weitere 
Infos unter Tel. 8251. 
Gesangverein Freundschaft: 
Mittwoch, Chorprobe im Klosterhof, 19.15 Uhr Männer-Chor, 20.15 
Uhr Mahlberg-Chor, weitere Infos unter Tel. 01522 8603569 
Forum älterwerden: 
Jeweils erster Donnerstag (bis Ende März) 14.00 Uhr, Senioren-
Nachmittag im Pfarrsaal, weitere Infos unter Tel. 8240 
Heimatverein Völkersbach: 
Letzter Dienstag im Monat, 9.00 Uhr, Heimatmuseum, Arbeitskreis: 
„Erhaltung und Pflege von Kulturgütern“. Weitere Infos: Tel. 532

Der Ortschaftsrat lädt ein zur Mitwirkung 
bei der ZUKUNFTSWERKSTATT 2.0  
Wann?       Samstag, 10.05.2025 ab 10 Uhr 
Wo?           Klosterhof Völkersbach 
Wer?         Alle Völkersbacherinnen & Völkersbacher 

Worum geht’s? 
Lasst uns gemeinsam Ideen für unser Dorf entwickeln, Bewährtes 
erhalten und Neues anstoßen. Eure Meinungen, eure Vorschläge, 
euer Engagement sind gefragt – für ein starkes, lebendiges Völ-
kersbach. 

MITEINANDER. FÜREINANDER. FÜR UNSER VÖLKERSBACH. 

OORRTTSSTTEEIILL   WWAALLDDPPRREECCHHTTSSWWEEIIEERR

Öffnungszeiten der Ortsverwaltung  
Telefon 07246 707-4700 – Telefax 07246 707-4709  
Telefonische Terminvergabe: 
Telefon 07246 707-4700, E-Mail: waldprechtsweier@malsch.de

Sprechstunden: 
Montag  von 08.30 bis 12.00 Uhr 
Dienstag  von 08.30 bis 12.00 Uhr  
Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 

Sprechstunde des Ortsvorstehers 
Jeden ersten Donnerstag im Monat von 16.30 bis 18.00 Uhr ohne 
Voranmeldung, sonst nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
unter Telefon 07246 707-4700 oder per Mail an: waldprechtswei-
er@malsch.de.  
Sprechzeiten der Forstverwaltung, Tel. 07246 707-4720 
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr

Grünabfallplatz Waldprechtsweier  
März bis September 2025: 
Mittwoch   14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag      14.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag   10.00 bis 17.00 Uhr

Sitzung des Ortschaftsrates 
Waldprechtsweier  
Donnerstag, den 15.05.2025, 18.30 Uhr, in der Waldenfelshalle 
Waldprechtsweier/Mehrzweckraum 
Tagesordnung - öffentlicher Teil: 
1.   Einwohnerfragestunde 
2.   Bericht AG Verkehr (bei Bedarf) 
3.   Bauanträge/Bauvoranfragen (bei Bedarf) 
4.   Projekt Multifunktionscourt beim SV Waldprechtsweier 
     - Beratung und Beschlussfassung 
5.   Bekanntgaben des Ortsvorstehers 
6.   Anfragen des Ortschaftsrates 

Altpapiersammlung  
Die nächste Altpapiersammlung findet am Samstag, den 10. 
05.2025 durch die Freiwillige Feuerwehr Waldprechtsweier statt. 
Bitte stellen Sie das Altpapier rechtszeitig bereit. 
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• Erzieher bzw. pädagogische Fachkräf-
te/Aushilfskräfte (m/w/d) in Teilzeit gem. 
§ 7 Kindertagesbetreuungsgesetz als 
Springer*in 

• Bauhofmitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt  

• Begleitende Hilfe (m/w/d) für ein Kind im Kindergartenalltag 
mit einem monatlichen Stundenumfang von 35 Stunden für 
die Kindertagesstätte "Zauberwald" zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt 

• Aufsichtsperson (m/w/d) für den Grünabfallplatz in Völkers-
bach zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

• Mitarbeiter (m/w/d) für das Schulsekretariat der Hans-Tho-
ma-Gemeinschaftsschule zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in Teilzeit  

• Kommunaler Ordnungsdienst (m/w/d) im Fachbereich Bür-
gerservice und Ordnung in Vollzeit zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt  

• Gesamtleitung (m/w/d) für die kommunalen Kindertages-
einrichtungen (KiTa) der Gemeinde Malsch zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt 

• Erzieher*innen bzw. pädagogische Fachkräfte (m/w/d) in 
Voll- oder Teilzeit gemäß § 7 Kindertagesbetreuungsgesetz 

• Beschäftigte (m/w/d) für die Zentrale Vergabe- und Beschaf-
fungsstelle in Teilzeit (50%) zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

• Beschäftige (m/w/d) im Fachbereich Planen, Bauen und 
Umwelt in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

• Freiwillige im Sozialen Jahr (m/w/d) 
• Ausbildung zum Umwelttechnologen (m/w/d) für Abwas-

serbewirtschaftung zum 01.09.2025 
• Fachangestellten für Bäderbetriebe (m/w/d) 

für die Freibadsaison 2025 
• Fachkraft für Wasserversorgungstechnik/ 

Installateur oder eine Person mit berufsver-
wandter Ausbildung für unseren Eigenbetrieb 
Wasserversorgung (m/w/d) in Vollzeit 

Nähere Informationen finden Sie unter: www.malsch.de 

Stellenausschreibungen

Fachbereich Personal Bildung 
und Betreuung

Ferienbetreuung 2025

Ab sofort kann das Anmeldeformular für die Ferienbetreuung 2025 
für Malscher Grundschüler auf unserer Homepage über folgenden 
Link heruntergeladen werden: 
 https://www.malsch.de/gemeinde/betreuung-bildung/leistungen-
und-angebote/ 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich zentral über die E-Mail-
Adresse ferienbetreuung@malsch.de. Bei Fragen können Sie sich 
gerne direkt an ferienbetreuung@malsch.de oder die Durchwahl 
07246 707-220 wenden. 

Schulen in der Umgebung

Fußballer des Eichendorff-Gymnasiums 
Ettlingen erreichen nächste Runde 
bei Jugend trainiert für Olympia  
Am Spieltag des 11.04. wurde gleich zu Anfang im KO-System 
gespielt, sodass das erste Spiel gegen Freudenstadt erst in der 
Verlängerung mit 3:0 für das EG entschieden werden konnte. 
Anschließend ging es gegen das OHG Nagold heiß her, aber kurz 
vor Schluss gelang das verdiente 1:0. Somit war unsere Mann-
schaft für die Finalrunde qualifiziert, wo nochmals „Jeder gegen 
Jeden“ spielen musste. Nachdem sich die beiden Gegner (Reuch-
lin Pforzheim und Humboldt Karlsruhe) 0:0 getrennt hatten, konnten 
(durch ein frühzeitiges Tor beim Spiel gegen Reuchlin) die Weichen 
auf Turniersieg gestellt werden. Das Spiel endete mit einem 3:0 
und anschließend folgte ein souveräner 2:0 -Sieg. Somit war es 
ein sehr erfolgreicher Tag mit einem verdienten Weiterkommen 
in die nächste Runde! (Text: Jonas Kaspar) 

8. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung - AbwS) 
der Gemeinde Malsch  
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-
Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Malsch am 29.04.2025 beschlos-
sen, die „Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung“ 
(Abwassersatzung - AbwS) der Gemeinde Malsch vom 19.04.2011 
in den Fassungen vom 22.10.2013, 19.05.2015, 24.11.2015, 
22.11.2016, 28.11.2017, 18.02.2020 und 12.12.2023 wie folgt zu 
ändern: § 1 
§ 39 der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 

§ 39 Gebührenmaßstab 
(1) Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf den 

Grundstücken anfallende Schmutzwassermenge (Schmutz-
wassergebühr) und für die anfallende Niederschlagswasser-
menge (Niederschlagswassergebühr) erhoben. 

(2) Die Schmutzwassergebühr setzt sich zusammen aus einer 
Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr.  
Die Grundgebühr bemisst sich nach der Nenngröße des Was-
serzählers, mit dem die dem Grundstück aus der öffentlichen 
Wasserversorgung zugeführte Wassermenge gemessen wird.  
Die Verbrauchsgebühr bemisst sich nach der Schmutzwas-
sermenge, die auf dem an die öffentliche Abwasseranlagen 
angeschlossenen Grundstück anfällt (§ 41). 

(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den über-
bauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten) Flächen 
der an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossenen 
Grundstücke, von denen das Niederschlagswasser den öffent-
lichen Abwasseranlagen über eine Grundstücksentwässe-
rungsanlage oder in sonstiger Weise zugeführt wird (§ 41 a). 

(4) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die 
Schmutzwasserverbrauchsgebühr nach der eingeleiteten 
Schmutzwasser- bzw. Wassermenge. 

(5) Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungs-
anlage gebracht, bemisst sich die Abwassergebühr nach der 
Menge des angelieferten Abwassers. 

§ 2 
§ 40 der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 

§ 40 Gebührenschuldner 
(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der Grundstückseigen-

tümer. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstücks-
eigentümers Gebührenschuldner. Beim Wechsel des Gebüh-
renschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen 
Gebührenschuldner über. 

(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 39 Abs. 5 ist der-
jenige, der das Abwasser anliefert. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
§ 3 

§ 41 der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 
§ 41 Bemessungsgrundlage der 

Schmutzwasserverbrauchsgebühr 
(1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwasserverbrauchs-

gebühr im Sinne von § 39 Abs. 2 Satz 3 ist: 
1.  die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversor- 
    gung zugeführte Wassermenge; 
2.  bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung 
    die dieser entnommene Wassermenge; 
3.  im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Nieder- 
    schlagswasser, soweit es als Brauchwasser im Haushalt 
    oder im Betrieb genutzt wird. 
Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist Bemessungsgrund-
lage die eingeleitete Wasser-/Schmutzwassermenge. 

(2) Auf Verlangen der Gemeinde hat der Gebührenschuldner bei 
sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) sowie bei nichtöffentlicher 
Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung von 
Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) geeig-

Fachbereich Finanzen
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nete Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubringen und 
zu unterhalten. 

(3) Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser 
im Haushalt gem. Absatz 1 Nr. 3 wird, solange der Gebüh-
renschuldner keine geeignete Messeinrichtung anbringt, als 
angefallene Abwassermenge eine Pauschalmenge von 10 
m³/Jahr und Person zugrunde gelegt. Dabei werden alle poli-
zeilich gemeldeten Personen berücksichtigt, die sich während 
des Veranlagungszeitraumes nicht nur vorübergehend auf 
dem Grundstück aufhalten. 

§ 4 
§ 41 a der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 
§ 41a Bemessungsgrundlage Niederschlagswassergebühr 
(1) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr 

gem. § 39 Abs. 3 sind die bebauten und befestigten (versie-
gelten) Flächen des an die öffentliche Abwasserbeseitigung 
angeschlossenen Grundstücks, von denen Niederschlags-
wasser unmittelbar oder mittelbar den öffentlichen Abwas-
seranlagen zugeführt wird. Maßgebend für die Flächenbe-
rechnung ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungs- 
zeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht 
der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsver-
hältnisses. 

(2) Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor multipliziert, 
der unter Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchläs-
sigkeit und der Verdunstung für die einzelnen Versiegelungs-
arten wie folgt festgesetzt wird: 
a)  Vollständig versiegelte Flächen (z.B. Dachflächen, Asphalt,  
    Beton, Bitumen, fugenlose Plattenbeläge)        Faktor 0,9 
b)  Stark versiegelte Flächen (z.B. Pflaster, Platten, Verbund- 
    steine, Rasenfugenpflaster, Gründächer mit Schichtstärke  
    bis 12 cm                                                           Faktor 0,6 
c)  Wenig versiegelte Flächen (z.B. Kies, Schotter, Schotter- 
    rasen, Rasen-Gittersteine, Porenpflaster, Gründächer mit 
    Schichtstärke über 12 cm)                                Faktor 0,3 
Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen 
Versiegelungsart nach Buchstabe a) bis c), die der vorliegen-
den Versiegelung in Abhängigkeit vom Wasserdurchlässig-
keitsgrad am nächsten kommt. 

(3) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über 
korrekt geplante, ausreichend dimensionierte (entsprechend 
ATV-Richtlinie 138) und gebaute Versickerungsanlage (z.B. 
Sickermulde, Mulden-Rigolensystem/Mulden-/Schachtversik-
kerung) den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird,  
bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung unberücksich-
tigt. 

(4) Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in die öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen sind, bleiben 
im Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt. Für 
Flächen, die an Zisternen mit Überlauf angeschlossen sind 
gilt folgendes: 
a)  bei Regenwassernutzung, ausschließlich zur Gartenbe- 
    wässerung, werden die Flächen um 5 m² je m³ Fassungs- 
    volumen reduziert, 
b)  bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb werden 
    die Flächen um 15 m² je m³ Fassungsvolumen reduziert, 
c)  bei Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung und im  
    Haushalt oder Betrieb werden die Flächen um 20 m² je m³  
    Fassungsvolumen reduziert. 
Sätze 1 und 2 gelten nur für Zisternen, die fest und frostsicher 
installiert und mit dem Boden verbunden sind sowie ein Min-
destfassungsvolumen von 1 m³ aufweisen. Die Flächenredu-
zierung nach a), b) und c) erfolgt bis maximal 100 % der ange-
schlossenen Fläche. § 5 

§ 42 der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 
§ 42 Absetzungen 

(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen 
Abwasseranlagen eingeleitet wurden, werden auf Antrag des 
Gebührenschuldners bei der Bemessung der Schmutzwas-
serverbrauchsgebühr (§ 41) abgesetzt. 

(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen 
soll durch Messung eines besonderen Wasserzählers (Zwi-
schenzählers) erbracht werden, der den eichrechtlichen Vor-
schriften entspricht. Zwischenzähler dürfen nur durch ein 
fachlich geeignetes Installationsunternehmen eingebaut wer-
den. Sie stehen im Eigentum des Grundstückeigentümers 
und sind von diesem auf eigene Kosten frostsicher einzubauen 

und zu unterhalten. Der erstmalige Einbau sowie der Aus-
tausch eines Zwischenzählers ist der Gemeinde innerhalb 
von 2 Wochen unter Vorlage der Installationsrechnung und 
Angabe des Zählerstandes anzuzeigen. 

(3) Von der Absetzung bleibt eine Wassermenge von 20 m³ aus-
genommen, wenn der Nachweis über die abzusetzende Was-
sermenge nicht durch einen Zwischenzähler gem. Abs. 2 
erbracht wird. 

(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende 
Wassermenge nicht durch Messung nach Abs. 2 festgestellt, 
werden die nicht eingeleiteten Wassermengen pauschal ermit-
telt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge i.S. von 
Abs. 1: 
1. je Vieheinheit  

bei Pferden 12 m³/Jahr 
bei Rindern 16 m³/Jahr 
bei Schweinen   6 m³/Jahr 
bei Schafen und Ziegen 14 m³/Jahr 

2. je Vieheinheit 
bei Geflügel   6 m³/Jahr 

Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge 
wird um die gem. Abs. 3 von der Absetzung ausgenommene 
Wassermenge gekürzt und von der gesamten verbrauchten 
Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wasser-
menge muss für jede für das Betriebsanwesen polizeilich 
gemeldete Person, die sich dort während des Veranlagungs-
zeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 50 
m³/Jahr für die erste Person und für jede weitere Person min-
destens 45 m³/Jahr betragen. 
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten 
zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist entsprechend anzuwen-
den. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach 
dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das lau-
fende Jahr richtet. 

(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen 
sind bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids unter Angabe der abzusetzenden Was-
sermenge zu stellen. § 6 

§ 43 der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 
§ 43 Höhe der Abwassergebühren 

(1) Die Schmutzwasserverbrauchsgebühr (§ 41) beträgt je m³ 
Schmutzwasser 4,12 €. 

(2) Die Grundgebühr (§ 39 Abs. 1 Satz 1 und 2) beträgt bei Was-
serzählern mit einer Nenngröße von 
Zählerdurchfluss 2,5 m³/h                              35,37 €/Jahr 
Zählerdurchfluss 4 m³/h                                 53,05 €/Jahr 
Zählerdurchfluss 6 m³/h                                 70,74 €/Jahr 
Zählerdurchfluss 7-10 m³/h                          106,10 €/Jahr 
Zählerdurchfluss 10 m³/h                             141,47 €/Jahr 
Zählerdurchfluss 40 m³/h                             265,26 €/Jahr 
Zählerdurchfluss 80 m³/h                             318,31 €/Jahr 
Verbundzähler ohne Anbaustück 2-5 m³/h    35,37 €/Jahr 
Verbundzähler ohne Anbaustück 60 m³/h   282,94 €/Jahr 
Verbundzähler ohne Anbaustück 80 m³/h   318,31 €/Jahr 
Verbundzähler mit Anbaustück 80 m³/h      318,31 €/Jahr 
Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem 
der Wasserzähler erstmals eingebaut oder endgültig ausge-
baut wird, je als voller Monat gerechnet. 

(3) Die Niederschlagswassergebühr (§ 41 a) beträgt je m² ver-
siegelter Fläche 0,82 €. 
Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den 
Fällen des § 41a während des Veranlagungszeitraums, wird 
für jeden Kalendermonat in dem die Gebührenpflicht besteht, 
ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.  

§ 7 
§ 44 der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 

§ 44 Entstehung der Gebührenschuld 
(1) In den Fällen des § 39 Abs. 1, 2 und 3 entsteht die Gebüh-

renschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres 
(Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor 
Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebühren-
schuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses. 

(2) In den Fällen des § 40 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebühren-
schuld für den bisherigen Grundstückseigentümer mit Beginn 
des auf den Übergang folgenden Kalendermonates; für den 
neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des Kalender-        
jahres. 
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(3) In den Fällen des § 39 Abs. 4 entsteht die Gebührenschuld 
bei vorübergehender Einleitung mit Beendigung der Einlei-
tung, im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes. 

(4) In den Fällen des § 39 Abs. 5 entsteht die Gebührenschuld 
mit der Anlieferung des Abwassers. 

§ 8 
§ 45 der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 

§ 45 Vorauszahlungen 
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind 

vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die Vor-
auszahlungen entstehen mit Beginn des Kalendervierteljahres. 
Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeit-
raumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Ende des lau-
fenden Kalendervierteljahres. 

(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten 
Jahreswasserverbrauchs bzw. ein Viertel der zuletzt festge-
stellten versiegelten Grundstücksfläche zu Grunde zu legen. 
Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht werden der vor-
aussichtliche Jahreswasserverbrauch und die Jahresnieder-
schlagswassergebühr (oder versiegelte Fläche) geschätzt. 

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszah-
lungen werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum 
angerechnet. 

(4) In den Fällen des § 39 Abs. 4 und Abs. 5 entfällt die Pflicht 
zur Vorauszahlung. § 9 

§ 51 der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 
§ 51 Datenweitergaben 

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird verpflichtet, an die 
Gemeinde Malsch die zur Erhebung der Abwassergebühren 
erforderlichen Daten (Name, Vorname, Adresse des Grundstück-
eigentümers/Erbbauberechtigten gem. § 40 sowie die im jewei-
ligen Veranlagungszeitraum - Kalenderjahr - verbrauchte Was-
sermenge und die Nenngröße des Wasserzählers), gegen 
Erstattung der für die Datenübermittlung anfallenden Zusatzkos-
ten, zu übermitteln. § 10  

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2025 in Kraft. 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von 
aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung bei der Gemeinde Malsch geltend gemacht worden ist. 
Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann 
eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, 
wenn  
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder  
• der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder  
• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die Verletzung 
gerügt hat. 

Malsch, den 29.04.2025   gez. Markus Bechler, Bürgermeister

Fachbereich Planen, Bauen und 
Umwelt

Grundbucheinsichtsstelle

Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin. 
Bei der Grundbucheinsichtsstelle im Rathaus Malsch kann die 
Ratsschreiberin, Frau Elke Gerstner, Zimmer 213, bei berechtigtem 
Interesse Einsicht in elektronisch geführte Grundbücher der 
Gemarkungen Malsch, Sulzbach, Völkersbach und Waldprechts-
weier gewähren sowie Ausdrucke hieraus (Grundbuchabschriften) 
erteilen. Ferner kann die Ratsschreiberin öffentliche Unterschrifts-
beglaubigungen vornehmen. 
Die Öffnungszeiten der Grundbucheinsichtsstelle sind Diens-
tag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr oder nach telefonischer 
Vereinbarung unter Tel. Nr. 07246 707-213. 

Umweltamt / Klimaschutz

Öffnungszeiten Recyclinghof Malsch  
Donnerstag und Freitag: 10.00 - 17.00 Uhr 
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr 
Letzte Annahme jeweils 15 Minuten vor Schließung!

Öffnungszeiten Grünabfallplatz Malsch  
Florianstraße, bei der Kläranlage 
Öffnungszeiten April - Oktober 
Mittwoch und Donnerstag: 09.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag und Samstag: 10.00 bis 18.00 Uhr 
Letzte Annahme jeweils 15 Minuten vor Schließung! 

Altpapiersammlungen 2025  
Auch 2025 werden wieder Altpapiersammlungen von den Vereinen 
durchgeführt. Bitte unterstützen Sie unsere Vereine und geben 
Sie Ihr Altpapier dort ab. Die Termine sind: 
Malsch Kernort 
07.06., 06.09., 06.12.2025 
Völkersbach 
07.06., 26.07., 27.09., 13.12.2025 
Waldprechtsweier 
10.05., 12.07., 13.09., 15.11.2025 
Sulzbach 
10.05., 12.07., 13.09., 15.11.2025 
Bitte achten Sie auf die aktuellen Mitteilungen der Vereine, ob die 
Sammlungen im Hol- oder Bringsystem stattfinden! Die Contai-
nerstandorte und Anlieferungszeiten werden jeweils kurz vorher 
im Amtsblatt bekanntgegeben. 

Erfassungen von Tieren, Pflanzen 
und Lebensräumen  
In unserer Gemeinde werden im Zeitraum von April bis Ende 
November 2025 Erfassungen von Tieren und Pflanzen im Auftrag 
der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg durch-
geführt. Dabei wird unsere Gemeindefläche nicht flächendeckend 
untersucht. Vielmehr erfolgen die Untersuchungen auf wenigen 
Stichprobenflächen, überwiegend im Außenbereich unserer 
Gemeinde. Ziel ist es, langfristig die Qualität von Lebensräumen 
bzw. das Vorkommen und Bestandstrends von Tier- und Pflan-
zenarten zu erfassen. Die Ergebnisse werden auf Landes- und 
teils auch Bundesebene hochgerechnet, um Aussagen zur Ent-
wicklung auf dieser Maßstabsebene treffen zu können. 
Die Erfassungen finden im Rahmen folgender Monitoring Pro-
gramme statt: Greifvogelmonitoring: Beim landesweiten Greifvo-
gelmonitoring werden windkraftempfindliche Arten wie Rotmilan, 
Schwarzmilan und Wespenbussard systematisch erfasst – haupt-
sächlich von Aussichtspunkten mit guter Geländeübersicht oder 
bei Bedarf durch Begehung von Waldstücken mit vermuteten Hor-
sten. Die Kartierenden betreten ausschließlich Grünland oder Wäl-
der im Außenbereich und nutzen das vorhandene Wegenetz. Die 
erhobenen Daten fließen in den bundesweiten Indikator „Arten-
vielfalt und Landschaftsqualität“ ein und tragen zum naturverträg-
lichen Ausbau regenerativer Energien bei.  
Im Rahmen dieser Erfassungen ist es den vertraglich beauftragten 
Fachpersonen und Gutachterbüros, sogenannte Kartierende, als 
Beauftragten der LUBW entsprechend den Vorgaben des § 52 
NatSchG grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige 
Anmeldung zu betreten. Die Kartierenden betreten nur offene 
Landschaft und Wald im Außenbereich. Fest umzäunte Privatgär-
ten werden ohne Zustimmung nicht betreten. Die von der LUBW 
beauftragten Personen haben eine Bescheinigung erhalten, die 
sie im Gelände mit sich führen. Die Stichprobenflächen bleiben 
anonym, um die Aussagekraft des Monitorings zu gewährleisten. 
Es erfolgt auch keine Zuordnung der Ergebnisse zu Grundstücks-
eigentümerinnen und -eigentümern oder Bewirtschaftenden. Dau-
erhafte Markierungen werden nicht vorgenommen. Der Zeitpunkt 
der Erfassung richtet sich nach dem Entwicklungsstand der Arten 
oder Lebensräume und wird stark von den aktuellen Wetterbe-
dingungen beeinflusst. Eine Begleitung der Erfassungen vor Ort 
ist leider nicht möglich.  
Bei Fragen steht Ihnen die LUBW unter folgender E-Mail-Adresse 
zur Verfügung: poststelle@lubw.bwl.de 
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Der Biber ist zurück - und das ist gut so!  
Im Rahmen der diesjährigen Naturerlebnistage in Baden-Würt-
temberg wurde am 03.05.2025 über den neuen Einwohner in 
unserer Gemeinde berichtet. Nach 200 Jahren sind Biber wieder 
zurück im Ländle und seit Ende letzten Jahres hat sich auch wieder 
ein Biber in Malsch angesiedelt. 
Über 60 wissbegierige Besucher aus Malsch und Umgebung 
lauschten dem Naturschutzwart Michael Zacherle bei seinen span-
nenden Erklärungen. Herr Zacherle ist seit ca. 6 Jahren der Biber-
berater für den Stadt und Landkreis Karlsruhe. Seit ca. 3 Jahren 
gibt es wieder Biber im Raum Karlsruhe und ein Jungtier hat den 
Malscher Landgraben ausgekundschaftet und sich hier heimisch 
gemacht.  
Bei einem kleinen Spaziergang am Malscher Landgraben entlang 
waren die Spuren des größten europäischen Nagetiers leicht zu 
finden. Die unverkennbaren Bissspuren an Bäumen sind nicht zu 
übersehen. Keine Angst, der Biber wird hier keinen Damm bauen, 
denn das Wasser ist tief genug zum Schwimmen. Die Bäume die-
nen als Snack im Winter, wenn es weniger Grünfutter gibt und 
natürlich zum Zähne schärfen. Biber sind Pflanzenfresser. Daher 
müssen wir uns keine Sorgen um die Fischbestände beim Angel-
verein machen.  

Herr Zacherle mit einem ausgestopften Biber

Warum war der Biber weg und warum ist er wieder da? 
Biber gab es früher überall in Europa und er wurde für sein was-
serdichtes, warmes Fell, für Parfüm und für sein Fleisch bejagt. 
In Europa war der Biber daher fast flächendeckend ausgestorben. 
In Baden-Württemberg breitet sich der Biber seit einigen Jahren 
aus. Die Biber sind ein wichtiger Bestandteil für Natur- und Tier-
schutz. Biber stören keine anderen Tiere, eher profitiert die Tierwelt 
davon. In überfluteten Gebieten gibt es mehr Libellen und Insekten, 
also auch mehr Vögel und nichtheimische Bäume werden abge-
nagt, damit Weiden und heimische Arten nachwachsen. 
Warum sind nicht alle froh, dass er wieder da ist? 
Die baulichen Aktivitäten des dämmerungsaktiven Nagers können 
Probleme bereiten. Dämme sorgen für überflutete Felder und 
abgenagte Bäume können auf Bahnschienen oder Wege stürzen 
oder die Wohnhöhle in vorhandenen Bahn- oder Wasserschutz-
dämmen destabilisieren. Außerdem können Fressschäden an Fel-
dern vorkommen. Übrigens verursachen Nutrias mehr Schäden 
als Biber. 
Wie geht es weiter? 
Die Gemeinde Malsch und auch der Biberexperte Michael Zacher-
le werden den Landgraben regelmäßig besuchen und beobach-
ten. Gerne dürfen aufmerksame Spaziergänger, Radfahrer, Jäger 
und Landwirte Änderungen und Beobachtungen bei der Gemein-
de Malsch (Frau Weinerth) melden. Wir hoffen, dass sich zu unse-
rem Biber ein Partner findet und wir auch Bibernachwuchs irgend-
wann melden können.  
Wer mehr über die Aktivitäten der Biber im Raum Karlsruhe erfah-
ren will, kann gerne Michael Zacherle als #biberfluesterer auf Ins-
tagram folgen. 

Zu verschenken  
•  1 Wok aus Gusseisen mit Kochfeld, 1 Edelstahltopf mit Schüs- 
   seln, Tel. 07246 24 31 

Landratsamt Karlsruhe

Landratsamt – Allgemeiner Sozialer Dienst  
Herr Schoch, Telefon-Nr. 0721 93669620 ist für Malsch zuständig. 
Frau Mall, Telefon-Nr. 0721 93667970 ist für Völkersbach zuständig, 
ernaehrungszentrum@landratsamt-karlsruhe.de

Schuldnerberatung Landratsamt Karlsruhe  
Schulden? Wir beraten Sie kostenfrei. 
Telefon: 0721 936-66880  
E-Mail: schuldnerberatung@landratsamt-karlsruhe.de
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Leitung: Andrea Heinen 
Sézanner Str. 22, 76316 Malsch, Tel./Fax 07246 9452870 
Persönliche Sprechzeiten: 
dienstags 11.00 bis 12.00 Uhr, donnerstags 19.00 bis 21.00 Uhr 
Oft gehen während der Sprechzeiten mehr Anrufe ein, als ich gleichzeitig beantworten 
kann. Deshalb ist in dieser Zeit die T-net-Box zugeschaltet. Bitte zur Anmeldung 
die  E-Mail unter: malsch@vhs-karlsruhe-land.de nutzen. Besuchen Sie 
unsere Website unter www.vhs-karlsruhe-land.de. 
Konto: Vhs Malsch, Sparkasse Karlsruhe, Kto.-Nr./IBAN DE34 6605 0101 0010 1115 16 
Aus organisatorischen Gründen wird das Einzugsverfahren für die vhs-Kursgebühren 
genutzt. Teilen Sie bitte bei der Anmeldung Ihre Kontoverbindung mit. Sie brauchen 
keine Einzugsermächtigung zu senden, zum ersten Termin eines jeweiligen Kurses 
liegt eine entsprechende Liste vor, in die Sie Ihre Unterschrift eintragen können. 
Die uns von unseren Teilnehmer/innen mitgeteilten Daten werden elektronisch wei-
terverarbeitet und gespeichert und nach den geltenden Bestimmungen des Daten-
schutzes mit größter Sorgfalt behandelt und es werden zu keinem Zeitpunkt Angaben 
über die Bankverbindung sowie persönliche Daten weitergegeben. 
Beachten Sie bitte unsere Online-Angebote auf unserer Homepage www.vhs-karls-
ruhe-land.de. Bei Fragen hierzu steht Ihnen das Team der Zentralen Geschäftsstelle 
gerne zur Verfügung (E-Mail: info@vhs-karlsruhe-land.de). 
Besuchen Sie auch unsere Website und nutzen die Interanmeldung. Kennen Sie auch 
schon unsere neue Login-Funktion? Damit registrieren Sie sich einmalig bei uns, 
so dass Sie künftig bei der Buchung von Kursen und Veranstaltungen Ihre persönlichen 
Daten nicht erneut eingeben müssen. Probieren Sie’s aus.  
Auf unserer Homepage www.vhs-karlsruhe-land.de finden Sie die aktu-
ellen Änderungen immer zeitnah angepasst! Alle unsere Kurse und Ver-
anstaltungen sind ebenfalls direkt unter www.vhs-karlsruhe-land.de 
auffindbar. (Haben Sie ggf. noch etwas Geduld, falls Sie unter Ihrer Wunschkategorie 
oder in Ihrer Gemeinde/Stadt noch nicht fündig werden sollten. Der Datenbestand 
wird ständig ausgeweitet!). 
Zudem sind wir auf Facebook und Instagram vertreten. Dort möchten wir mit Ihnen 
in einen Austausch kommen, Neuigkeiten veröffentlichen, über aktuelle Themen 
informieren und Ihnen die Möglichkeit geben, unsere vhs besser kennenzulernen. 
Zögern Sie bitte nicht, unsere Kanäle zu abonnieren und in Ihrem Umfeld dafür zu 
werben! Sie finden uns unter folgendem Namen: Facebook: vhs Karlsruhe-
Land, Instagram: vhs_karlsruhe_land. Angebote der Zentralen Geschäftsstelle 
sowie anderer Außenstellen finden Sie ebenfalls auf der vhs Homepage unter www.vhs-
karlsruhe.de. 
Bitte denken Sie daran, dass nur eine rechtzeitige Anmeldung den 
Bestand des Kurses und Ihren Teilnahmeplatz sichert! 
Sie haben doch den Kursanfang verpasst? Bei einigen Kursen ist, soweit 
noch Platz ist, ein Späteinstieg möglich. Kontaktieren Sie die Außenstelle 
unter malsch@vhs-karlsruhe-land.de. Gemeinsam werden wir sicherlich 
eine Lösung für Ihr Anliegen finden.
Achtung: Im April/Mai laufen die Planungen für das Herbst/Winterse-
mester und Frühjahr/Sommer 2026. Sie haben noch Wünsche, Ideen 
oder möchten gerne selbst einen Kurs anbieten? Dann nehmen Sie bitte 
Kontakt per E-Mail unter malsch@vhs-karlsruhe-land.de auf!  Ich freue 

Foto: Fr. Werthwein
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mich über Anregungen und gemeinsam können wir gerne über eine 
Umsetzung vor Ort sprechen!

Yoga Fortgeschrittene - Andrea Pohl 
Donnerstags, 18.00 - 19.30 Uhr, 105 €, 10 Termine, Theresienhaus, Malsch, Bewe-
gungsraum 
Qigong - Heike Wirth 
Donnerstags, 20.00 - 21.00 Uhr, 10 Termine, 74 €, Theresienhaus, Malsch, Bewe-
gungsraum, Dachgeschoss                                   
Fit am morgen - Petra Hofmann-Walther  
Freitags, 9.00 - 10.00 Uhr, TV Malsch Gymastikhalle 
Stärke deinen Rücken mit Yoga - Andrea Stuter 
Montags, ab 24.4., 18.00 bis 19.30 Uhr, Theresienhaus, Malsch, Bewegungsraum 
Yoga Fortgeschrittene - Susanne Wagner 
Mittwochs, Kurs 1: 18.00 - 19.30 Uhr, Kurs 2: 19.45 - 21.15 Uhr, 10 Termine, 105 
€, Theresienhaus Malsch, Bewegungsraum 
Wirbelsäulengymnastik - Manuela Hahn                                                                                                             
Donnerstags, ab 8.5., 8 Termine, Hans-Thoma- Schule, Turnhalle. Kurs 1: 19.00 
bis 20.00 Uhr; Kurs 2: 20.00 bis 21.00 Uhr                                                  

Einige der fortlaufenden Kurse haben bereits in den zweiten Turnus gestartet. 
Sie haben Interesse an der Fortsetzung dieses Kurses teilzunehmen? Dann melden 
Sie sich möglichst zeitnah unter malsch@vhs-karlsruhe-land.de an!                                                                              

Angebote der Zentralen Geschäftsstelle: 
Anmeldung und Auskunft: E-Mail: info@vhs-karlsruhe-land.de oder tel. 
unter 0721 9211090 
K301GES352 Yin Yoga mit ätherischen Ölen (online)                                                                                           
Nehmen Sie sich in diesem Kurs bewusst Zeit für sich selbst und genießen Sie eine 
sanfte und regenerierende Stunde - ganz bequem von zuhause aus. Der Kurs ist auch 
für Einsteiger*innen geeignet, ganz egal ob mit oder ohne Yoga-Vorerfahrung. Durch 
entspannende Dehnungen und geführte Atem- und Entspannungsübungen finden Sie 
zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit. Gleichzeitig tanken Sie neue Energie für den 
Alltag. Im Yin Yoga werden die Haltungen (Asanas) über längere Zeiträume ohne 
Anstrengung gehalten. Dadurch wird das tieferliegende Bindegewebe (Faszien) sanft 
gedehnt, Verklebungen gelöst und die Selbstheilungskräfte aktiviert. Die Entspannung 
von Körper und Geist wird dabei durch den Einsatz ätherischer Öle intensiviert. Diese 
unterstützen nicht nur das Wohlbefinden, sondern können auch auf emotionaler und 
physischer Ebene  positiv wirken. Den Abschluss jeder Stunde bildet eine geführte 
Meditation, die Ihnen hilft, den Alltag hinter sich zu lassen und vollständig abzuschalten. 
Falls eine Teilnahme am Live-Kurs nicht möglich ist, kann eine Aufzeichnung im 
Nachhinein per Mail erfolgen. Die Öle sind im Preis enthalten und werden nach der 
Anmeldung dem Teilnehmer von der Kursleitung direkt per Post zugeschickt. Online 
Donnerstag, 18.05.2025,18.30 bis 19.30 Uhr,  8 Termine · 70 € 
Vorträge (online) 
K300GES00 Ausgewogene und nachhaltige Ernährung - Möglichkeiten 
und Grenzen (Online-Vortrag) 
Eine ausgewogene und nachhaltige Ernährung ist ein Schlüsselthema für die Gesund-
heit und den Umweltschutz. Der Online-Vortrag bietet wertvolle Einblicke, wie man 
durch bewusste Lebensmittelauswahl nicht nur die eigene Gesundheit fördern, 
sondern auch einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Die Referentin 
erläutert, wie eine klimabewusste Ernährung aussehen kann und welche Herausfor-
derungen dabei zu beachten sind. Zudem werden praktische Tipps gegeben, um 
den Alltag nachhaltiger zu gestalten.Gefördert durch das Ministerium für Ernährung, 
Ländlicher Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg im Rahmen des Projekts 
"Ernährungsbildung für Familien und Erwachsene in Baden-Württemberg".Online.· 
Donnerstag, 08.05.2025, 18.00 bis 19.30 Uhr · 1 Termin · kostenfrei 
K202GES002 · Online 
Haiku 
In diesem Kurs lernen Sie die Grundlagen der wohl beliebtesten Lyrikform der japa-
nischen Dichtung kennen. Anhand von Beispielen bekommen Sie ein Gefühl für den 
Charakter eines gelungenen Haiku, den formalen Aufbau, das Spiel der Assoziationen, 
die Bedeutung der Jahreszeitwörter etc. Das theoretische Grundwissen vermitteln 
Ihnen PDF-Dokumente mit einer Vielzahl an Beispielen. Im Anschluss bearbeiten 
Sie die zugehörigen Übungen, verfassen erste eigene Haiku und senden das Ganze 
zur Begutachtung an den Dozenten. Am Kursende besteht für jeden Interessierten 
die Möglichkeit, bis zu 10 Haiku in einer Anthologie zu veröffentlichen. Beginn 
jederzeit individuell möglich · 4 Kurspakete · 120 €

Nichtamtliche Mitteilungen

Hilfsdienste und Beratungsstellen

Marienhaus Malsch  
Telefon 07246 7080 
– Vollstationäre Pflege 
– Kurzzeit-/Verhinderungspflege 
– Tagespflege 
– Betreutes Wohnen

AWO Albtal gGmbH  
Essen auf Rädern: täglich frisch gekocht, direkt ins Haus zur Mittagszeit. Auswahl 
von Hausmanns- über vegetarische bis Schon- und Diätkost. Informationen bei der 
AWO, AWO Albtal gGmbH - Versorgungszentrum - Franz-Kast-Haus, Karlsruher Straße 
17, 76275 Ettlingen, Telefon 07243 76690140 oder ear.albtal@awo-ka-land.de.

Familienzentrum Malsch  
Kurse, Veranstaltungen, Vorträge 
Info unter 07246 944153 oder online unter www.familienzentrum-malsch.de.

Caritasverband für den Landkreis Karlsruhe  
Bezirksverband Ettlingen Lorenz-Werthmann-Str. 2, 76275 Ettlingen, Tel. 07243 515-0 
info@caritas-ettlingen.de 
Bitte beachten Sie, dass Termine nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung 
möglich sind. Sie erreichen bis auf weiteres Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 
Uhr und Montag bis Donnerstag von 13.30 bis 16.00 Uhr die Erziehungsberatung 
unter der Tel.-Nr. 07243 515-1701 die Gemeindepsychiatrischen Dienste unter der 
Telefon-Nr. 07243 3458310. Wir danken für Ihr Verständnis. 
DIE FAMILIENPFLEGE DER CARITAS ETTLINGEN …  
erreichen Sie  in  Ettlingen, Lorenz-Werthmann-Str. 2, 76275 Ettlingen, Tel. 0049 
176 18788052. Bitte vereinbaren Sie vorher einen telefonischen Termin.  
Eltern-Café mit Hebamme 
FÜR SCHWANGERE UND FRISCH GEWORDENE ELTERN 
Kostenloses Angebot! 
Herzlich willkommen zum Eltern-Café mit Hebamme! 
–  Austausch mit einer erfahrenen Hebamme 
–  Infos zu Angeboten wie Hebammenleistungen, Frühe Hilfen und Familienhebammen 
–  Eingehen auf Ihre Anliegen und Fragen 
–  Kennenlernen anderer Eltern 
–  immer am 1. Freitag im Monat 
–  von 10 bis 11.30 Uhr 
Wann: 1. Freitag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr 
Wo: Bürgertreff im Fürstenberg im Ahornweg 89, 76275 Ettlingen 
ÖPNV: Bus 105 von der Haltestelle Erbprinz/Schloss bis zur Haltestelle Buchenweg 
in Ettlingen West 
Beratungsangebote  
Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
Wege finden, mit Problemen rund um die Familie besser zurechtzukommen. Ein 
professionelles Angebot zu Gespräch und/oder Therapie mit Eltern, Jugendlichen 
und Kindern. Zertifizierte Mediation in besonders schwierigen Situationen. Offene 
Sprechstunde ist mittwochs von 14 bis 17 Uhr. 
Tel. 07243 515-140, pb@caritas-ettlingen.de  
Lebensberatung 
Sie benötigen Unterstützung und Begleitung in einer schwierigen Lebensphase? 
Dann wenden Sie sich unter der Telefon-Nr. 07243 515-0 an uns.  
Schwangerschaftsberatung 
Wenn Sie sich in einer schwierigen Situation, einer Krise oder einem Konflikt befinden, 
können Sie alleine, mit Ihrem Partner oder Ihrer Familie zur Schwangerschaftsberatung 
kommen. Anmeldung: Tel. 07243 515-0, schwangerenberatung@caritas-ettlingen.de  
Hebammen-Sprechstunde im Beratungszentrum 
des Caritas Ettlingen in der Lorenz-Werthmann-Str. 2. Die Schwangerschaftsberatung 
freut sich, dass es gelungen ist dieses Angebot einzurichten. So können wir dazu 
beitragen die Situation für Frauen in der Schwangerschaft und im Wochenbett zu 
verbessern. Um telefonische Voranmeldung bei der Schwangerschaftsberatung wird 
gebeten. Telefon 07243 5151712  
Frühe Hilfen / Babyambulanz 
Das Kind ist da und nun ist guter Rat entscheidend: Der richtige Umgang mit „Schrei-
kindern“, mit Essproblemen, mit Einschlaf-. und Durchschlafstörungen und vielem 
mehr will gelernt sein, wenn gerade die noch junge Familie nicht rasch an ihre Belas-
tungsgrenzen stoßen soll. Für Eltern von Kleinkindern bis 3 J., Tel. 07243 515-1712 
Frühe Hilfen Landkreis Karlsruhe:  
Online-Gruppenangebote 
Die Frühen Hilfen bieten verschiedene kostenfreie virtuelle Gruppen für Familien 
aus dem Landkreis Karlsruhe mit Kindern von 0 bis 3 Jahren zu unterschiedlichen 
Themen und Uhrzeiten an. Folgende Themen finden z.B. statt: Kindernotfallkurs, 
Kinderhomöopathie, Zahnpflege bei Kindern, Rituale, Geschwister ... 
Familienpflege 
Ist die Mutter erkrankt oder die Familie in einer besonderen Situation? Kinderbetreuung 
und Haushaltsführung ist notwendig? Die Familienhilfe unterstützt die Familie 
zuhause in Not- und Krisensituationen (mit Kindern unter 12). Infos unter Handy: 
0176 18788052. Bitte Mailbox besprechen, wir rufen zurück.  
Caritassozialberatung 
Sie haben Fragen in Bezug auf sozialen Angelegenheiten und suchen Hilfe, Begleitung 
und Unterstützung bei sozialen Problemen. Sie kennen sich mit der Antragstellung 
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verschiedener Hilfen nicht aus und benötigen Unterstützung? Wir beraten Sie gerne. 
Tel. 07243 515-0, E-Mail: sozialberatung@caritas-ettlingen.de  
Dienst für psychisch erkrankte Menschen 
Gemeindepsychiatrische Dienste des Caritasverbandes Ettlingen. Ambulante Beratung 
und Betreuung von psychisch erkrankten Menschen und deren Angehörigen. Sozi-
alpsychiatrischer Dienst, Ambulant betreutes Wohnen, Tagesstätte, Psychiatrische 
Institutsambulanz, Angehörigengruppe. Goethestr. 15a, Tel. 07243 34583-10; neue 
E-Mail-Adresse: gpd@caritas-ettlingen.de 

Diakonisches Werk  
der evangelischen Kirchenbezirke im Landkreis Karlsruhe, Pforzheimer 
Str. 31, Ettlingen, Tel. 07243 5495-0
Kinderwunschberatung  
Termine sind nach vorheriger Vereinbarung von Montag bis Freitag möglich. Rufen 
Sie uns an oder schreiben Sie uns! Diakonisches Werk Ettlingen, Pforzheimer Str. 
31, Tel. 07243 5495-0. ettlingen@diakonie-laka.de 
Elternberatung rund um Schwangerschaft und Geburt 
Sie sind schwanger und werden Eltern, haben Fragen zu Kindergeld und Elterngeld 
oder benötigen finanzielle Unterstützung? Sie brauchen Unterstützung in der Orga-
nisation Ihres Alltages mit Kind, haben Fragen zur Vaterschaftsanerkennung und 
Unterhaltsvorschuss oder machen sich Gedanken, wie die Rollen- und Aufgaben-
verteilung aussehen können? Zu diesen Fragen berät Sie das Diakonische Werk 
in Ettlingen fachlich kompetent in der Schwangerschaft und bis zum 3. Lebensjahr 
des Kindes. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf per Tel. 07243 54950, E-Mail: ett-
lingen@diakonie-laka.de oder online unter www.diakonie-laka.de und vereinbaren 
Sie einen Termin.  
Sozial- und Lebensberatung 
Einzel-, Paar- und Familiengespräche in schwierigen Lebenssituationen, bei Paar-
konflikten und familiären Belastungen. Sozialberatung bei rechtlichen  und finan-
ziellen Fragen, Hilfe im Kontakt mit Behörden und bei Anträgen.  
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
Staatl. anerkannte Beratungsstelle nach §219 StGB mit Beratungsbescheinigung. 
Beratung und Begleitung für schwangere Frauen und Paare bis zum 3.Lebensjahr 
des Kindes, finanzielle Hilfen, soziale und rechtliche Informationen, unterstützende 
Hilfsangebote, Beratung bei vorgeburtlichen Untersuchungen. 
Kuren und Erholung 
Beratung und Hilfe bei der Antragstellung von Mutter-Kind-Kuren und Mütterkuren  
Rechtliche Betreuung 
Wir übernehmen rechtliche Betreuungen als hauptamtliche Vereinsbetreuer des 
Diakonievereins und  beraten Angehörige und /oder ehrenamtliche Betreuer zu 
Fragen des Betreuungsrechts. Wir beraten insbesondere zu Vorsorgevollmachten, 
Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen. 

Der Tageselternverein Ettlingen und südlicher 
Landkreis Karlsruhe e.V. ist für sieben Gemein-
den im südlichen Landkreis Karlsruhe zuständig  
Sie möchten Ihr Kind bei einer Tagesmutter oder bei einem Tagesvater betreuen 
lassen? Sie möchten Ihr Kind in einem Tigerhaus betreuen lassen? Sie haben selbst 
Interesse als Kindertagespflegeperson zu arbeiten? Wir beraten Sie umfassend zu 
allen Themen rund um die Kindertagespflege. Unsere Fachberatungen sind zur tele-
fonischen oder persönlichen Beratung in der Geschäftsstelle oder in Ihrer Gemeinde 
für Sie da. Rufen Sie uns an, wir vereinbaren gerne einen persönlichen Beratungstermin 
für Sie. Unsere telefonischen Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Di + Do 
13.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Gerne können Sie Ihre Anfrage auch per Mail an uns richten.  
TagesElternVerein Ettlingen und südlicher Landkreis Karlsruhe e.V., Epernayer           
Straße 34, 76275 Ettlingen, www.tev-ettlingen.de, Tel. 07243 945450, E-Mail: 
info@tev-ettlingen.de

Ökumenischer Hospiz-Dienst Malsch e.V. 
Ambulante Sterbe- und Trauerbegleitung 
Der Hospiz-Dienst begleitet Menschen mit schwerer Erkrankung, Sterbende und 
deren Angehörige und entlastet Angehörige in der sozialen Betreuung. Wir beraten 
über mögliche Hilfen am Lebensende. Für Trauernde bieten wir Trauergespräche 
und Trauerspaziergänge  und das monatliche Café Lichtblick. Wir begleiten ehren-
amtlich und kostenfrei im Pflegeheim, im Krankenhaus oder zu Hause. 
Nähere Information unter www.hospiz-malsch.de oder Tel. 07246 9159124 (Don-
nerstag 17 bis 18 Uhr) Der AB kann jederzeit besprochen werden (zeitnaher Rückruf) 
oder info@hospiz-malsch.de.

Rheuma-Liga Baden-Württemberg Arge Ettlingen  
Beratung und Einteilung in die Gymnastikgruppen: Renate Beck, Tel. 07224  9943838 
Funktionstraining Trockengymnastik 
In Ettlingen: Begegnungszentrum Klösterle, Klostergasse 1. Dienstags 8.45 bis 9.45 
Uhr, Sigrid Hafner, mittwochs 8.30 bis 9.30 Uhr, Sigrid Hafner 

Karl-Still-Haus der AWO, Im Ferning 8. Dienstags: 10.30 bis 11.30 Uhr, Sigrid 
Hafner. Gruppe 1: 16.45 bis 17.45 Uhr, Gruppe 2: 18 bis 19 Uhr, Gruppe 3: 19.15 
bis 20.15 Uhr, Andrea Steppacher, mittwochs: 18 bis 19 Uhr, Sigrid Hafner 
In Malsch: Familienzentrum Villa Federbach, Adolf-Kolping-Str. 45. Mittwochs  
Gruppe 1: 16.00 - 17.00 Uhr, Gruppe 2: 17.15 - 18.15 Uhr, Simone Wagner-Lumpp 
In Bad Bad Herrenalb: ehem. Grundschule, Im Kloster 10. Mittwochs: 17.45 bis 
18.45 Uhr, Barbara Schmidt 
Funktionstraining Wassergymnastik 
In Ettlingen: Lehrbecken beim Albgau Bad, Luisenstr.14.Dienstags: Gruppe 1: 9.15 
bis 9.45 Uhr, Gruppe 2: 9.50 bis 10.20 Uhr, Gruppe 3: 10.25 bis 10.55 Uhr, Gruppe 
4: 11.00 bis 11.30 Uhr, Andrea Leikeim

Suchtberatung der agj  
Rohrackerweg 22, 76275 Ettlingen, Tel. 07243 215305, suchtberatung-ettlingen@agj-
freiburg.de 
Unsere Öffnungszeiten: Montag:   9.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr 

Dienstag:   9.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch:  14.00 - 18.00 Uhr 
Donnerstag:   9.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr 
Freitag:   9.00 - 12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr 

Vereinbaren Sie einen Termin: 07243 215305
Online-Sprechzimmer des AGJ Fachverbands  
Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung - auch im Bereich der Suchthilfe - 
stellen wir Ihnen auf diesem Weg unser bundesweites Online-Sprechzimmer vor. 
Online-Beratung wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mit unserem neuen 
Angebot wollen wir die Basis dafür bereiten. Mit dem Sprechzimmer schaffen wir 
eine vertrauensvolle Begegnung mit den Hilfesuchenden (Betroffene & Angehörige). 
Dabei können Sie zwischen einem anonymen, audio- oder videounterstützen Erst-
gespräch wählen. Durch die intuitive Nutzung und einfach gestaltete Oberfläche wird 
das Erstgespräch wesentlich erleichtert. Sicherheit und Schutz der Daten haben für 
uns oberste Priorität. Auch hinsichtlich der gesprochenen Inhalte sind wir gesetzlich 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Sprechzeiten: Mo bis Do 15 bis 17 Uhr und Fr 10 bis 12 Uhr. In den täglich statt-
findenden Sprechstunden erfahren Betroffene oder Angehörige sofortige und unmit-
telbare Hilfe. Einen direkten Zugangslink und weitere Informationen zu unseren Ange-
boten finden Sie auf unserer Homepage: https://www.suchtberatung-ettlingen.de/p

Freundeskreis Karlsruhe e.V.  
Selbsthilfegruppen für Suchtkranke und Angehörige 
(Alkohol-, Medikamenten- und Spielsucht, Essstörungen) 
Adlerstraße 31, 76133 Karlsruhe, Tel. 0721 34890, hallo@freundeskreis-karlsruhe.de, 
www.freundeskreis-karlsruhe.de

El-dro_ST e.V.  
Selbsthilfegruppe für Eltern und Angehörige von drogengefährdeten und -abhängigen 
sowie alkoholabhängigen Kindern, Informationen siehe www.eldrost.de. 
Treffen dienstags 19.30 Uhr im Hinterhaus Werderstraße 57, 76137 Karlsruhe-Süd-
stadt, Tel. 07232 3134521.

Nachbarschaftshilfe für Malsch und die Ortsteile  
Unsere Schwerpunkte sind: 
- Betreuung von hilfsbedürftigen Personen und Kindern  
- individuelle Betreuung von Demenzerkrankten 
- Begleitung bei Einkauf, Spaziergang oder Arztbesuch 
- Hauswirtschaftliche Versorgung von älteren und kranken Mitbürgern 
Wir sind telefonisch erreichbar. 
Bitte hinterlassen Sie dazu eine Nachricht auf dem AB 07246 5190. Die Einsatzleitung 
der Nachbarschaftshilfe ruft Sie schnellstmöglich zurück.  
Wir bitten um Beachtung. 
Einsatzleitung: 
Malsch: Frau Kirsten Gerstner, Frau Ute Höfert. Büro: Adolf-Bechler-Str. 9, Telefon 
07246 5190, Fax 07246 706727, E-Mail: nbh.malsch@t-online.de. 
Montag und Dienstag 9.00 bis 11.00 Uhr, Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Ortsteil Sulzbach: Frau Kirsten Gerstner, Tel. 07246/51 90 (Büro Malsch), 
Montag/Dienstag 9.00 bis 11.00 Uhr, Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr 
Ortsteil Völkersbach: Frau Angelika Kraft, Tel. 07246 5190 (Büro Malsch), Mon-
tag/Dienstag 9.00 bis 11.00 Uhr, Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr,  
Ortsteil Waldprechtsweier: Frau Ute Höfert, Tel. 07246/5190 (Büro Malsch), 
Montag und Dienstag 9.00 bis 11.00 Uhr, Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr.

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Malsch e.V.  
– Ehrenamtlicher Einkaufsservice (14-tägig) 
– Essen auf Rädern 
– Hausnotruf 



Haben wir in einem oder mehreren Punkten Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie 
uns völlig unverbindlich unter der Nummer 0162 2801478 oder 07246 30009 an, 
wir beraten Sie gerne telefonisch oder bei einem persönlichen Gespräch. Weitere 
Informationen erhalten Sie auch unter www.drk-malsch.de.
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Kirchliche Sozialstation  
Ambulante Kranken- und Altenpflege 
-   Ausführung aller ärztlichen Verordnungen 
-   Ambulante Kinderkrankenpflege 
-   Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI 
-   Beratung in der Häuslichkeit 
-   Gruppen- und Einzelbetreuung 
-   Hauswirtschaftliche Versorgung 
-   Abrechnung mit allen Kassen 
-   Zusammenarbeit mit dem Caritasverband und allen seinen Diensten 
-   Installation eines Hausnotrufgerätes 
-   Erreichbarkeit rund um die Uhr 
Kontakt: Kirchliche Sozialstation Malsch e.V., Muggensturmer Str. 6b, 76316 Malsch, 
Tel. 07246 92240, Fax 07246 922424, info@sozialstation-malsch.de, www.sozial-
station-malsch.de

Schwester Elfie’s Pflegedienst  
– Ambulante Alten- und Krankenpflege  
– Behandlungspflege (d.h. Medikamentengabe, Kompressionsstrümpfe an- und 

ausziehen, Injektionen, Wundversorgung etc.)  
– Wundexpertin nach ICW (langjährige Erfahrung im Umgang mit Wunden) 
– Verhinderungspflege (Urlaubsvertretung, Unterstützungs- und Ersatzpflege)  
– Vermittlung von Pflegehilfsmitteln, Hausnotrufe etc.  
– Hauswirtschaftliche Versorgung  
– 24 Std. Erreichbarkeit 
Schwester Elfies’s Tagespflege „Auf der Bühn“ 
– Tagespflege mit 20 Plätzen / Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
– Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee und Kuchen 
– Auf Wunsch Abholung und Heimfahrt  
– Mit medizinischer Versorgung 
– Fachkraft immer vorhanden 
Schwester Elfie’s Betreutes-Service-Wohnen 
– 4 Appartements mit 24 Std. Rundumversorgung 
Vertragspartner aller Kassen. GF: E. Hörner und T. Klein, Adolf-Kolping-Str. 43a/b, 
76316 Malsch  
Tel. 07246 6150, Fax 07246 6163, info@elfies-pflegedienst.de,  
www.elfies-pflegedienst.de

O P T I M A – häusliche Pflege  
Sichern Sie sich optimale Pflege und Betreuung! Zur persönlichen Beratung stehen 
wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Kostenlose Pflegeberatung und Überleitung aus 
dem Krankenhaus. Abrechnung mit allen Kassen. Rufen Sie an: 07246 945994 
Eveline Kumberg, Hauptstr. 53, 76316 Malsch

Psychologische Beratungsstelle des Land- 
kreises Karlsruhe  
Telefon 0721 936-67050, E-Mail: pb.karlsruhe@landratsamt-karlsruhe.de

Angehörige psychisch Kranker helfen einander  
Wenn Sie mit Ihren Problemen allein sind, bieten wir Ihnen unsere Hilfe 
an. Donnerstags, 17.00 bis 19.00 Uhr, unter der Tel.-Nr. 07202 942632. 
Wir sind eine Initiative der Angehörigengruppe psychisch Kranker e.V. Karlsruhe, 
Ettlingen und Rastatt. Mitglieder im Landesverband Baden-Württemberg und Bun-
desverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V. Bonn.

Beratungsstelle für Eltern körper- und 
mehrfachbehinderter Kinder  
Telefon 0721 9814125

Beratungsstelle der Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung Karlsruhe, Ettlingen 
und Umgebung e.V.  
Der Verein ist Anlaufstelle für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit einer gei-
stigen oder mehrfachen Behinderung. Er informiert, berät, unterstützt und begleitet 
Einzelne, Paare und Familien in schwierigen Lebenssituationen. Ziel ist es dabei, 
die Eltern in ihren Kompetenzen und ihrem Selbsthilfepotenzial zu stärken. 

Familienberatung/Offene Hilfen der Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung 
e. V. Steinhäuserstr. 18c, 76135 Karlsruhe, Telefon 0721 831612-28,Telefax 0721 
83161299, beratung@lebenshilfe-karlsruhe.de

Außerklinische Ethikberatung Karlsruhe  
Was ist die beste Behandlung für einen kranken Menschen? Manchmal ist diese 
Entscheidung schwierig. Insbesondere dann, wenn alle Handlungsoptionen zwar 
Vorteile, aber auch erhebliche Nachteile haben. Ethikberatung im Gesundheitswesen 
kann in einem solchen ethischen Dilemma bei der Entscheidungsfindung unter-
stützen. 
Telefon 0151 54685756, weitere Informationen unter www.aeb-karlsruhe.de

Blickpunkt Auge, Rat und Hilfe bei Sehverlust, 
ein Angebot des Badischen Blinden- und 
Sehbehindertenvereins (BBSV)  
Dieses Angebot richtet sich an alle Personen, die von einem Sehverlust bedroht 
sind, an deren Angehörige und Freunde, sowie an Augenpatienten.  
Wie kann ich weiterhin meinen Alltag bewältigen? Wie bleibe ich mobil? Wie sind 
die beruflichen Möglichkeiten? Diese und viele weitere Fragen können Sie unserer 
qualifizierten Beratenden stellen. Gerne hilft Sie Ihnen weiter. Es ist uns sehr wichtig, 
rechtzeitig zu informieren. Die Beratungen sind kostenlos. Rufen Sie uns an oder 
machen Sie einen persönlichen Termin aus: Inge Stumpp, Blickpunkt-Auge Beratung, 
Tel. 07248 5724, E-Mail: i.stumpp@blickpunkt-auge.de  
Geschäftsstelle: Bad. Blinden- und Sehbehindertenverein V.m.K., www.bbsvvmk.de

Beratung und Schutz für Frauen und deren 
Kinder bei häuslicher Gewalt   
Telefon 07251 915022 
- Anlauf- und Beratungsstelle Libelle, Wörthstraße 7, 76646 Bruchsal 
- Geschütztes Wohnen im Landkreis Karlsruhe  

Wildwasser – Beratungsstelle für Mädchen und 
Frauen Telefon 0721 859173

Geschirrverleih, Aus- und Rückgabe  
Anmeldungen für Geschirrverleih sollten spätestens 14 Tage vor der Veran-
staltung per E-Mail geschirrverleih@malsch.de (Birgit Loske, Tel. 07246 707-
121) oder FAX 07246 707-420 im Rathaus eingehen.  
Die Geschirrausgabe sowie die Rückgabe erfolgt donnerstags von 10.00 bis 
12.00 Uhr im Rathaus Malsch. Im Falle dass der Donnerstag auf einen Feiertag 
fällt, ist die Abholung am Mittwoch. 
Sie erhalten das Geschirr bei der Einfahrt Schulstraße am äußeren Treppen-
abgang. Wir bitten die genannten Zeiten einzuhalten. 

Die Katholische öffentliche Bücherei 
im Theresienhaus, Muggensturmer Str. 6 
ist jeden Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. 
Kontaktmöglichkeit: buecherei@kath-malsch.de 

Veranstaltungen

Mai 2025 
02.05.- 
31.07. Rathaus Malsch, Ausstellung Fotografie/Malerei, Kunstkreis Malsch 
09.05. 19.00 Uhr, Bürgerhaus gr. Saal, Ehrungsabend der Gemeinde, 

Gemeinde Malsch 
10.05. 10.00-13.00 Uhr, Mühlenplatz Malsch, 4. Malscher Pflanzen-Tauschbörse 

Obst- und Gartenbauverein/ Natur- und Umweltschutzverein Malsch 
10.05. 20.00 Uhr, Melanchthonkirche, Pavel Khlopovskiy - Gitarre, 

CulturClub Malsch 
12.05. 17.00-19.00 Uhr, Jugendhaus Villa Federbach, Café International, 

Gemeinde Malsch/Jugendhaus Malsch 
17./18.05. Sportgelände/Federbachhalle FV Malsch, Maibock-Fest, FV Malsch 
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17.05. 10.00-16.00 Uhr, Kirchliche Sozialstation, Tag der offenen Tür 
Kirchliche Sozialstation Malsch e.V. 

18.05. 13.00-17.00 Uhr, Alte Schmiede Malsch, Kreuzstraße 15 
Internationaler Museumstag, K15 Alte Schmiede e.V. 

18.05. Pfarrsaal Völkersbach, Kirchenkaffee, Gemeindeteam Völkersbach 
18.05. 14.30-16.30 Uhr, Theresienhaus, Café Lichtblick 

Ökumenischer Hospiz-Dienst Malsch e.V. 
18.05. Waldenfelshalle, Frühlingsfest mit Nordic Walking und Wander Cup

TV Waldprechtsweier 
19.05. 17.00-19.00 Uhr, Jugendhaus Villa Federbach, Café International

Gemeinde Malsch/Jugendhaus Malsch

Sonstiges

Wichtige Information für Bürgerinnen/Bürger 
über geänderte Öffnungszeiten des ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes in Ettlingen an Brücken-
tagen  
Die ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis Ettlingen (Am Stadtbahnhof 8 in 76275 Ett-
lingen) ist an den Brückentagen wie folgt geöffnet: 
Nach Christi Himmelfahrt (am 30.05.2025) und 
nach Fronleichnam (am 20.06.2025), jeweils freitags, 
von 10.00-14.00 Uhr und von 15.30-18.00 Uhr. 
Der Hausbesuchs-Fahrdienst ist an diesen Tagen auch bereits ab 8.00 Uhr durch-
gehend besetzt bis zum jeweils folgenden Montag 8.00 Uhr. 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist aktuell bis voraussichtlich Ende November 2025 
für Sie noch sicher da! 

Blut spenden und mit etwas Glück Tickets 
für das HYPE-Festival gewinnen  
Erst Ärmel hoch, dann Arme hoch! Die Blutspende ist die einfachste Möglichkeit, 
um Leben zu retten. Das DRK ruft zur guten Tat auf und verlost unter allen 
Lebensretter*innen Tickets für das HYPE-Festival im Juni.  
Mit dem Frühling und den steigenden Temperaturen steigt auch die Lust auf Reisen, 
Ausflüge, und Outdoor-Unternehmungen. Der DRK-Blutspendedienst bittet alle, die 
gesund sind und sich die Zeit nehmen können, Blut zu spenden! Die Blutspende 
gehört zu den einfachsten und schnellsten guten Taten: Benötigt wird maximal eine 
Stunde Zeit, davon dauert die reine Blutentnahme nur knapp 10-15 Minuten. Wertvolles 
Plus: Wenige Wochen nach der ersten Blutspende erfahren Spender*innen ihre 
eigene Blutgruppe - eine Information, die im Notfall lebensrettend sein kann.  
Blut wird kontinuierlich und jeden Tag benötigt: Allein in Hessen und Baden-Würt-
temberg werden täglich über 2000 Blutkonserven benötigt, um Patient*innen aller 
Altersklassen lückenlos zu versorgen. Aktuell spendet knapp fünf Prozent der Bevöl-
kerung regelmäßig Blut. Dass nicht mehr Menschen Blut spenden, hat in der Regel 
weder mit fehlender Motivation noch mangelnder Bereitschaft zu tun. Oftmals fehlt 
schlicht das Bewusstsein für die Notwendigkeit und was eine einzige Blutspende 
unmittelbar bewirken kann.  
Blut spenden und mit etwas Glück Tickets für das HYPE-Festival gewinnen: Erst 
Ärmel hoch, dann Arme hoch! Im Rahmen der Aktion „Wir feiern das Leben“ verlost 
das DRK unter allen Blutspender*innen 50 x 2 Tickets und 10 x 2 VIP-Tickets für 
das HYPE-Festival am 14. Juni. So einfach geht’s: Einfach Termin im Aktionszeitraum 
buchen, Blut spenden, im Anschluss online für die Verlosung registrieren und mit 
etwas Glück gewinnen. Weitere Informationen unter: www.blutspende.de/hype-
festival. Weitere Informationen rund um das Thema Blutspende unter www.blutspen-
de.de oder telefonisch kostenfrei unter 0800 11 949 11. 
NÄCHSTER TERMIN in 76316 Malsch: 
Montag, 26.05.2025, 14.30-19.30 Uhr 
Dienstag, 27.05.2025, 14:30 Uhr-19:30 Uhr  
Theresienhaus, Muggensturmer Straße 6 
Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine 

Gemeinde Gondelsheim lädt zum Helferfest nach  
der Unwetterkatastrophe im August 2024 ein  
„Danke, dass ihr da wart, als wir euch gebraucht haben!“ 
Liebe Helferin, lieber Helfer der Unwetterkatastrophe, 
dieser Tag hat sich für immer in das Gondelsheimer Gedächtnis eingebrannt: Am 
13. August 2024 wurde unsere Gemeinde schwer vom Hochwasser getroffen. Doch 
auf das Unwetter folgte eine unglaubliche Welle der Solidarität: Menschen aus dem 
Ort, den Nachbargemeinden und sogar von weit her kamen, um zu helfen. Sie schlepp-
ten Müll, kochten Essen, packten mit an - unermüdlich, unbürokratisch, mit ganzem 
Herzen. Auch der Einsatz unserer Blaulicht-Familie und Rettungskräfte, der örtlichen 
und regionalen Unternehmen, unserer Landwirte war vorbildlich, ja einzigartig! 

So viel Licht, mitten in unserer dunklen Stunde, das muss gefeiert werden. Nun ist 
es also Zeit, Danke zu sagen. Die Gemeinde Gondelsheim und das Kuratorium 
„Festival der Guten Taten“ laden deshalb am 10. Mai zum großen (Helfer)Fest im 
Schlossstadion Gondelsheim ein - mit Live-Musik von Sudden Inspiration, 9.LIVE, 
Elfriede’s Journey und 7DICE, moderiert von der Radio-Legende Thomas Brockmann 
und kulinarischer Bewirtung durch den Fußballverein vor Ort.  Für die Helferinnen 
und Helfer gibt es ein Dankeschön-Paket mit Gutscheinen für Speisen und Getränke, 
das am Eingang unkompliziert erhältlich ist. Ehrensache, dass man hier auf gegen-
seitiges Vertrauen setzt. 
Wir feiern ein Fest - für alle, die für uns da waren. Wir feiern uns, wir feiern das 
Leben, wir feiern den Gondelsheimer Zusammenhalt!!! 
Ich freue mich auf Sie/euch! Markus Rupp, Bürgermeister 

Ende der amtlichen und 
nichtamtlichen  Mitteilungen

Eine entspannte und harmonische 
Jahreshauptversammlung   

Pünktlich um 18 Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende Klaus Hampel die 
17 anwesenden Mitglieder herzlich und wünschte ihnen einen schönen 
Abend. Er bat sie, sich von den Plätzen zu erheben, um der im letzten 
Jahr verstorbenen Vereinskameradin Mechthild Unser und dem Verwal-
tungskollegen Robert Abeska zu gedenken. Anschließend listete in Top 
3 die Schriftführerin Beate Henke in ihrem Bericht alle Veranstaltungen 
des vergangenen Jahres auf, untermalt mit zahlreichen Fotos. Ihre Arbeit 
wurde mit großem Applaus honoriert. Der 2. Vorsitzende Willi Betz über-
nahm die Vorstellung des Kassenberichts 2024 in Vertretung für den aus 
gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Kassier Peter Schumacher. 
Willi stellte die Einnahmen und Ausgaben in einer kurzen, verständlichen 
Ausführung dar. Daraufhin bescheinigte der Kassenprüfer Karl Hertweck, 
der im Januar 2025 gemeinsam mit Joachim Schultheiß die Unterlagen 
geprüft hatte, eine einwandfreie und tadellose Kassenführung. In Top 6 
gab es keinerlei Fragen oder Anmerkungen zu den vorgetragenen Berich-
ten, so dass Peter Busch die Entlastung der Gesamtverwaltung beantragte, 
was die anwesenden Mitglieder einstimmig bestätigten. Nun schritt Rolf 
Knam als Wahlleiter zur Tat und moderierte souverän den anstehenden 
Wahlvorgang. Zur Wiederwahl standen an: Klaus Hampel als 1. Vorsit-
zender und Beate Henke als Schriftführerin. Beide wurde im Einzel- 
Wahlverfahren einstimmig wieder gewählt. Neu zu besetzen war der 
Posten des Kassiers. Es bewarb sich Klaus Bonnert, der sich zuvor den 
Versammelten vorstellte. Auch er wurde einstimmig in sein Amt berufen. 
Willi Betz gratulierte ihm und übergab ihm symbolisch die Vereinskasse. 
Als Beisitzer wurde das langjährige Verwaltungsmitglied Karl Knam 
erneut wiedergewählt. Nicole Schönwolff wurde als neue Beisitzerin 
ebenfalls einstimmig in ihr neues Amt berufen. Sie wird zukünftig unsere 
Homepage www.ogv-malsch.de. pflegen. Nach Ausscheiden des zweiten 
Kassenprüfers stellte sich Herbert Duch zur Wahl, auch er wurde ein-
stimmig gewählt. Da er an diesem Abend leider nicht persönlich anwesend 
sein konnte, hatte er zuvor sein schriftliches Einverständnis abgegeben. 
Alle gewählten Kandidatinnen und Kandidaten nahmen die Wahl an. 

Die Verwaltung setzt sich nun wie folgt zusammen: 
1. Vorsitzende:     Klaus Hampel 
2. Vorsitzende:     Willi Betz 
Schriftführerin:    Beate Henke 
Kassier:                Klaus Bonnert 
Beisitzer/innen:   Anna Holz, Nicole Schönwolff, 
                            Karl Knam, Rolf Knam, 
                            Manfred Gräßer  
Kassenprüfer:      Karl Hertweck, Herbert Duch 

Nachdem es im letzten TOP keine Wortmeldungen mehr gab, stellte 
Beate Henke die weiteren geplanten Veranstaltungen im Verlauf diesen 
Jahres vor. Sie wies zunächst auf die bevorstehende Pflanzentauschbörse 
am 10. Mai hin. Diese Veranstaltung findet nun schon zum 4. Mal in 
Zusammenarbeit mit dem Umweltverein auf dem Mühlenplatz statt. Es 
darf wieder getauscht und verschenkt werden, was an Pflanzen zu viel 
oder zu groß geworden ist. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und 
Kuchen gesorgt. Alle Informationen zum Jahresprogramm sind auf unserer 
Homepage nachzulesen. Nach einer Stunde und zehn Minuten bedankte 
sich Willi Betz bei allen aktiven und passiven Mitgliedern für ihren gelei-
steten Beitrag und beendete den offiziellen Teil der Jahreshauptversamm-
lung. Mit einem leckerem Imbiss und netten Gesprächen klang die gelun-
gene Veranstaltung aus.


